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Vielfalt 
Nicht maximale Elementvielfalt, sondern der Wechsel naturraum- und standorttypischer Land-
schaftselemente und –eigenschaften und die Individualität räumlicher Situationen macht den Wert 
des Landschaftsbildes aus. Im Sinne von Vollständigkeit ist Vielfalt ein wichtiger Indikator für die 
Eigenart. So kann sich die Eigenart eines Naturraums in einem Spektrum unterschiedlicher 
Landschaftsbilder spiegeln. Je mehr naturraumtypische Elemente und Eigenschaften des 
Landschaftsbildes vertreten sind, desto höher ist dies zu bewerten. Vielfalt drückt sich aus in: 

- Naturraumtypischer Vielfalt der unterschiedlichen Flächennutzungen, der räumlichen Struktur 
und Gliederung sowie des Reliefs der Landschaft, 

- Erlebbarkeit der naturraum- und standorttypischen Arten. 

Tabelle 28: Bewertungsrahmen für Schutzgut Landschaftsbild (nach KÖHLER & PREISS 2000) 

Natürlichkeit Historische Kontinuität Vielfalt Bewertung 

ohne natürlich wirkende Biotoptypen, 
Land-schaftscharakter sehr stark 
durch intensive menschliche Nutzung 
geprägt, weitgehend von 
technogenen Strukturen dominiert 

ohne kulturhistorische Land-
schaftselemente, dörfliche oder 
städtische Siedlungsbereiche ohne 
regional- oder ortstypischen 
Bauformen 

naturraumtypische, erlebniswirksame 
Landschaftselemente nicht mehr 
vorhanden; ausgeräumte monotone 
Landschaft 

sehr gering 

sehr geringer Anteil natürlich 
wirkender Biotoptypen, 
Landschaftscharakter durch inten-
sive menschliche Nutzung geprägt, 
historisch gewachsene Dimensionen 
und Maßstäbe haben sich nur 
eingeschränkt erhalten 

geringe Reste kulturhistorischer 
Landschaftselemente, dörfliche oder 
städtische Siedlungsbereiche mit 
geringen Resten regional- oder 
ortstypischer Bauformen 

naturraumtypische, erlebniswirksame 
Landschaftselemente nur noch 
vereinzelt vorhanden 

gering 

deutliche Überprägung durch die 
menschliche Nutzung, natürlich wir-
kende Biotoptypen in geringem Um-
fang vorhanden  

vereinzelte Elemente der 
naturraumtypischen Kulturlandschaft, 
die intensive Nutzung hat zu einer 
fortgeschrittenen Nivellierung der 
Nutzungsformen geführt 

in begrenztem Umfang vorhandene 
naturraumtypische Vielfalt an 
Flächennutzungen und Landschafts-
elementen 

mittel 

hoher Anteil natürlich wirkender 
Biotoptypen, mit natürlichen land-
schaftsbildprägenden Oberflächen-
formen, in denen naturraumtyp. 
Tierpopulationen noch erlebbar sind 

historische Kulturlandschaften/ 
historische Landnutzungsformen 
größtenteils erhalten, hoher Anteil 
typischer kulturhistorischer Sied-
lungs- und Bauformen 

durch naturraumtypische Land-
schaftselemente ausgezeichnet 

hoch 

sehr hoher Anteil natürlich wirkender 
Biotop-typen, mit natürlichen land-
schaftsbildprägenden Oberflächen-
formen, in denen naturraumtypische 
Tierpopulationen noch häufig 
erlebbar sind 

historische Kulturlandschaften/ 
historische Landnutzungsformen 
vollständig erhalten, hoher Anteil 
typischer kulturhistorischer Sied-
lungs- und Bauformen 

sehr hohe Dichte an naturraum-
typischen Landschaftselementen 

sehr hoch 

Die für die Bewertung des Landschaftsbildes zugrunde zu legenden Strukturen wie Gewässer, 
Nutzungen, Gehölze und technische Strukturen wurden im Rahmen der Biotopkartierung erfasst 
und sind auf Blatt Nr. 3 dargestellt. Lediglich die wesentlichen Strukturen wurden für die 
Darstellung des Schutzgutes Landschaftsbild (Blatt Nr. 6) nochmals hervorgehoben. 

Die Landschaftseinheiten werden in Tabelle 29 bewertet. Dabei zeigt sich, dass ein großer Anteil 
der Flächen des Untersuchungsgebietes eine hohe landschaftliche Qualität aufweist. Dies wird auch 
durch die Lage innerhalb des Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtalaue und einer hohen 
Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung deutlich. 

Bereiche mit geringer Landschaftsbildqualität stellen die strukturarmen Ackerflächen südlich von 
Vietze dar. Hier ist die landschaftliche Überprägung und Nutzungsintensität am höchsten. Von 
mittlerer Landschaftsbildqualität sind die Siedlungsstrukturen von Vietze, die durch einen überwie-
gend alten und landschaftsangepaßten Gebäudebestand und überwiegend naturnahe Grünflächen 
ausgestattet sind. Flächen mit hoher Landschaftsbildqualität sind die durch menschliche Aktivität 
entstandene, aber naturnah und strukturreich entwickelte Bodenentnahmestelle sowie die Elbe als 
landschaftsprägender Strom. Eine sehr hohe Landschaftsbildqualität mit starker Prägung durch 
naturnahe Elemente sowie einen sehr hohen Strukturreichtum weisen die halboffenen Vorland-
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bereiche mit teilweise sehr altem und standorttypischem Baumbestand und ausgeprägtem Relief 
auf. Hier tritt eine besonders ausgeprägte Vielfalt in Erscheinung. 

Tabelle 29: Landschaftsbildqualität der Landschaftseinheiten 

Nr. Landschaftseinheiten Natürlichkeit Historische 
Kontinuität 

Vielfalt Gesamt-
bewertung 

1 Elbe mittel-hoch hoch hoch hoch  
2 Strukturreiches Elbvorland hoch-sehr hoch hoch sehr hoch sehr hoch  
3 Offene Agrarflächen gering-mittel gering gering gering  
4 Strukturreiche Bodenentnahme mittel-hoch mittel-hoch hoch hoch  
5 Siedlungsbereich von Vietze nicht bewertet mittel gering-mittel mittel  

 

Zusätzlich sind landschaftsprägende Einzelelemente zum Teil von herausragender Bedeutung für 
die Landschaftsbildqualität. Dies sind im Untersuchungsraum z.B. 

• Markante Einzelbäume  
• Baumreihen und Hecken 
• Landschaftsprägende Blühaspekte 
• Fließgewässer mit naturnaher Begleitvegetation 
• Landschaftstypische Gebäude 

Weiterhin sind Sichtbeziehungen von Bedeutung. Das betrifft einerseits die Aussicht vom 
Siedlungsrand auf die Elbe und der Blick vom Elbeufer nach stromauf und stromab. 

3.7.3 Vorbelastung 
Als Vorbelastungen des Landschaftsbildes sind im Untersuchungsgebiet neben den nutzungsbe-
dingten Beeinträchtigungen (z.B. intensive Ackernutzung in Teilbereichen), die bereits in einer 
niedrigeren Bewertung zum Ausdruck kommt, nur in geringem Maße weitere visuelle 
Vorbelastungen vorhanden. 

Als eine technische Veränderung können z.B. die Buhnen an der Elbe angesehen werden. Diese 
können Aussichtspunkt sein, verändern aber in hohem Maße die Natürlichkeit des Elbeufers. 

Nur in geringem Maße sind Bauwerke vorhanden, die als visuelle Vorbelastung einzustufen sind. 
Hier ist auf die Reitanlage am Ortsrand von Vietze zu verweisen. 

Die Kreisstraße 28 stellt wegen des Verkehrs eine weitere Vorbelastung dar, die allerdings auf 
Grund des relativ geringen Verkehrsaufkommens nur recht gering ausfällt. 

Visuelle Vorbelastungen der Landschaft werden u.a. durch folgende Sachverhalte verursacht: 

• Großmaßstäbliche Reithalle am südlichen Ortsrand von Vietze (außerhalb des UG) 

• Flächendeckender Maisanbau auf den Ackerflächen des UG mit erheblicher Beeinträch-
tigung von Sichtbeziehungen von Juli bis zur Ernte im Herbst) 

3.7.4 Empfindlichkeit 
Eine Empfindlichkeit des Landschaftsbildes gegenüber dem geplanten Vorhaben besteht gegenüber 
der Veränderung/technischen Überprägung von Bereichen mit sehr hoher Bedeutung für das 
Landschaftsbild und der Beseitigung landschaftsprägender Strukturelemente wie markante Wald-
ränder, Alleen oder Einzelgehölze, Gewässerläufe o.ä. 

Eine hohe Empfindlichkeit besteht auch gegenüber der Zerschneidung oder Verbauung von 
Blickbeziehungen in die Landschaft oder auf auffällige Landmarken. 

Dabei entspricht die jeweilige Empfindlichkeit der Bedeutung der Landschaftsbildeinheiten und der 
landschaftsbildprägenden Strukturen. 
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3.7.5 Wechselwirkungen 
Wechselwirkungen des Landschaftsbildes bestehen vor allem mit den Schutzgütern Mensch, 
Wasser, Pflanzen (Vegetation) sowie Kultur- und Sachgüter. 

− Durch menschliche Nutzungen wie Landwirtschaft, Siedlungstätigkeit u.a. wird das Landschafts-
bild weitgehend geprägt. Dabei ist vor allem die Verteilung der Nutzungsarten landschaftsbild-
wirksam. 

− Das Vorhandensein von Gewässern, wie die Elbe sowie Auswirkungen von Hochwasser prägen 
das Landschaftsbild in hohem Maße. Weiterhin sind Nutzungen und Vegetation von der 
Dynamik der Fließgewässer abhängig. 

− Die Vegetation, insbesondere das Auftreten und die Verteilung von Gehölzen, strukturiert und 
gliedert die Landschaft. Die Art und Verteilung dieser Gehölzflächen wird allerdings stark durch 
den Menschen bestimmt. 

− Kultur- und Sachgüter wie Gebäude, Straßen u.ä. sind Bestandteile der Landschaft. Sie können je 
nach Ausprägung, Dimension und Einpassung positive oder negative Wirkungen auf das 
Landschaftsbild haben. 

3.8 Schutzgut Mensch 
 Dargestellt auf Blatt Nr. 7 

Unter dem Schutzgut Mensch versteht der Gesetzgeber insbesondere die Bereiche Gesundheit und 
Wohlbefinden, die sich räumlich im Untersuchungsgebiet durch Flächen für die Wohnnutzung und 
Erholungsflächen abgrenzen lassen. Weitere Flächennutzungen des Menschen werden beschrieben. 

3.8.1 Siedlung (Wohnfunktion) 

3.8.1.1 Bestand 
Im Untersuchungsgebiet befinden sich Teile der Ortschaft Vietze. Vietze ist Verwaltungssitz der 
Gemeinde Höhbeck und gehört der Samtgemeinde Gartow an. 

Der im Untersuchungsgebiet liegende Teil der Ortslage Vietze ist im Bebauungsplan "Im Dorfe" 
aus dem Jahr 1970 als Dorfgebiet ausgewiesen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Grundstücke 
südlich des Hauses Kapellenstr. 32 noch unbebaut. Seitdem wurden nahezu alle Grundstücke bis an 
die südliche Grenze des Baugebietes mit Wohn- oder Ferienhäusern bebaut.  

Im Bereich der Zufahrt von der Kapellenstraße ist im Bebauungsplan eine Grünfläche/ Kinder-
spielplatz vorgesehen. 

Der ältere Siedlungsbereich beginnt mit Haus Kapellenstr. 32 und erstreckt sich weiter nach Nord-
osten, wo eine mehrere Meter hohe Geländestufe die Grundstücke vor Elbehochwasser schützt. 

Einen Hochwasserschutz gab es bislang für Vietze nicht. Nach den dicht aufeinanderfolgenden 
Hochwasserereignissen 2002, 2003 und 2006 wurde entlang des Siedlungsrandes auf dem 
Grundstück eines Gemeindeweges ein Notdeich aus Sand errichtet, der beim Sommerhochwasser 
2013 brach. Teile der Ortschaft wurden überflutet. 

3.8.1.2 Bewertung 
Der Siedlungsbereich weist insgesamt eine hohe Bedeutung für die Wohnfunktion auf, wobei 
hinsichtlich der Festlegungen im Flächennutzungsplan differenziert wird. 

Tabelle 30: Bewertung der Wohnfunktion für das Untersuchungsgebiet 

Bauflächen nach Art der baulichen Nutzung Bedeutung der Wohnfunktion 

Reines Wohngebiet (WR), Allgemeines Wohngebiet (WA) 
Sondergebiet Ferienhäuser (SO), Sondergebiet Wochenendhäuser (SO) 

sehr hoch 

Dorfgebiet (MD), Mischgebiet (MI) hoch 

alle übrigen Siedlungsflächen mittel 

nicht vorhanden gering 
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Von besonderer Bedeutung sind die Wohnbauflächen. Dies wirkt sich insbesondere in der 
Zulässigkeit von Lärmemissionen in den Gebieten aus, die hier besonders streng geregelt sind. 

In den gemischten Bauflächen (Dorfgebiet, Mischgebiet) ist ein Nebeneinander von Kleingewerbe, 
wie Handwerksbetriebe, Läden oder landwirtschaftlichen Betrieben neben der Wohnnutzung 
möglich. Für Sondergebiete gelten besondere Vorschriften entsprechend der jeweiligen Zielsetzung. 

3.8.1.3  Vorbelastungen 
Vorbelastungen der Wohnfunktion sind sehr gering und aktuell am ehesten durch den Verkehr auf 
den öffentlichen Straßen gegeben. Der aktuelle Straßenverkehr führt aber bislang zu keinen 
Überschreitungen der Grenzwerte nach der 16. BImSchV. 

3.8.1.4  Empfindlichkeit 
Die Wohnfunktion der Bauflächen ist insbesondere gegenüber dem Lärm von Baumaschinen und 
Transportfahrzeugen zum Deich empfindlich. Dabei ist die Empfindlichkeit mit der Bedeutung der 
Wohnfunktion für die einzelnen Bauflächen gleichzusetzen, sie ist demnach abgestuft als sehr hoch 
bis mittel zu bewerten und wird für das angrenzende Baugebiet mit hoch bewertet. 

Wie für alle erforderlichen Baumaßnahmen, die anschließend eine deutliche Verbesserung der 
Situation bewirken gilt, dass erhöhte Schallimmissionen auch in den angrenzenden Wohngebieten 
für die Bauphase zu akzeptieren sind, solange keine unangemessen Schall emittierenden Maschinen 
eingesetzt werden oder übermäßig lang andauernde Bauarbeiten stattfinden. Für die 
Deichbaumaßnahme ist mit einem Bauzeitraum von etwa vier bis sechs Monaten zu rechnen. 

Der Transport von Bodenmaterial zu den Baustellen am Deich führt nicht zu erhöhten 
Schallemissionen auf der K 28, da der Transport direkt zur Baustelle erfolgt. Möglicherweise 
führen Bodentransporte sowie der Baggereinsatz im Bereich der Bodenentnahme zu leicht erhöhten 
Schallemissionen an der Südseite des Dorfgebietes. 

3.8.2 Erholungsflächen (Erholungsfunktion) 

3.8.2.1 Bestand 
Die Niedersächsische Mittelelbe ist touristisch erschlossen. Der benachbarte Flecken Gartow ist 
staatlich anerkannter Luftkurort und stark auf den Tourismus ausgerichtet. Die Mehrheit der Gäste 
kommt in den Monaten Mai bis Oktober. 

Vietze ist Standort von Ferienhäusern und -wohnungen und bietet ein Hütten-Hotel, eine Pension 
und ein Reitsportzentrum. Daneben gibt es ein Heimat-Museum. 

Die Landschaft rund um Vietze kann auf dem Elbe-Radweg und auf vielen Wander- und Reitwegen 
erkundet werden. Die Schwedenschanze auf dem Höhbeck (2 km östlich) bietet einen Aussichts-
turm mit weitem Blick über die Elbtalaue. Freizeitschifffahrt findet neben der Binnenschifffahrt auf 
der Elbe statt. 

Hinsichtlich der touristischen Nutzung ist zu unterscheiden in intensive Formen der Erholung sowie 
die ruhige landschaftsbezogene Erholung. Im Untersuchungsgebiet ist lediglich die ruhige 
landschaftsbezogene Erholung zu finden. 

Landschaftsbezogene Erholung 
Als Flächen für die ruhige, naturnahe Erholungs steht ein Großteil des Untersuchungsgebietes zur 
Verfügung. Der gesamte Untersuchungsraum ist Teil des Biosphärenreservates „Niedersächsisches 
Elbetal“, dessen Ziel u.a. die Förderung einer nachhaltigen Raumnutzung ist. Darunter wird, neben 
anderen Aspekten, die Sicherung und Weiterentwicklung dauerhaft umweltgerechter 
Nutzungsweisen und der erforderlichen Infrastruktur in der Freizeitnutzung verstanden. 

Das UG besitzt wegen seiner Naturnähe und der ruhigen und abgeschiedenen Lage einen hohen 
Erholungswert für die ruhige und landschaftsbezogene Erholung, wie Spazierengehen, Reiten und 
Naturbeobachtung. 
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Allerdings ist die Erschließung der Landschaft für Erholungszwecke eingeschränkt. Dies bewirkt, 
dass mit Ausnahme der Zugänge von Vietze zum Elbeufer nur relativ wenige Besucher die 
Landschaft des UG aufsuchen und diese damit für seltene und störanfällige Tierarten entsprechend 
günstige Lebensbedingungen aufweist. 

Spazierengehen/Wandern 
Im gesamten Gebiet kann die Landschaft von bestehenden Wegen aus erlebt werden. Der Zugang 
zur Elbe ist zwischen dem Fluss und dem Siedlungsbereich als "siedlungsnaher Vorlandbereich" 
auch im C-Gebiet freigestellt. Durch die Abzäunung als Viehweide werden aber nur wenige 
Zugänge tatsächlich genutzt. 

Reiten 
Die Samtgemeinde Gartow hat aktuell ein neues Reitwegenetz angelegt bzw. neu beschildert. Auch 
im Untersuchungsgebiet sind verschiedene Rundwege für Reiter ausgewiesen, die von Reitern der 
Vietzer Reitsportanlage gerne genutzt werden. 

Radfahren 
Zum Radfahren eignen sich insbesondere der Elbe-Radweg, der durch Vietze zur Schwedenschanze 
auf dem Höhbeck führt. Diesen sehr attraktiven Radwanderweg nutzen alljährlich viele tausend 
Erholungsuchende. Alle übrigen Wege sind zum Radfahren relativ schlecht geeignet, da sie 
entweder zu schlecht befestigt oder zu sandig sind. 

3.8.2.2  Bewertung 
Neben der Erschließung eines Erholungsgebietes sind u.a. auch der Strukturreichtum und die Natur-
nähe neben dem Landschaftsbild ein wichtiges Kriterium für die Bedeutung der Erholungseignung. 

Der Raum weist insgesamt eine hohe Bedeutung für die Erholung auf. Das gilt für alle von Wegen 
aus erlebbaren Freiflächen und die siedlungsnahen Uferbereiche der Elbe. 

Eine flächenhafte Untergliederung der Bedeutung von Flächen für die Erholung ist nicht sinnvoll. 

3.8.2.3 Vorbelastungen 
Erwähnenswerte Vorbelastungen der Erholungsfunktion sind mit Ausnahme der bereits 
beschriebenen durch den Straßenverkehr verursachten Schallimmissionen nicht vorhanden. 

3.8.2.4 Empfindlichkeit 
Eine Empfindlichkeit der Erholungsfunktion ist im Rahmen des Vorhabens gegenüber der 
befristeten Inanspruchnahme von Wegeverbindungen sowie gegenüber Lärm- und Schadstoffemis-
sionen der Baumaschinen und Transportfahrzeuge zu erwarten. 

In allen Bereichen besteht für Erholungsuchende die Möglichkeit, die gerade durch die 
Baumaßnahmen beeinträchtigten Landschaftsteile zu meiden. Die Empfindlichkeit ist daher nur als 
„mittel“ zu bezeichnen. 

3.8.3 Landwirtschaft 
Etwa zwei Drittel des Untersuchungsgebietes unterliegt der landwirtschaftlichen Nutzung. Dabei 
entfällt ein großer Flächenanteil auf überwiegend extensive Grünlandnutzung auf den Vorland-
flächen der Elbe. Südlich von Vietze bestehen größere Ackerflächen, die intensiv genutzt werden.  
Wegen der sehr extensiven Nutzung der betroffenen Bereiche ergibt sich eine nur geringfügige 
Beeinträchtigung der Landwirtschaft durch das Vorhaben. 

3.8.4 Forstwirtschaft 
Forstwirtschaftlich wird das UG nicht genutzt. Die wenigen kleinen waldartigen Bestände sind 
naturnah und stehen unter Naturschutz.  
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3.8.5 Fischerei und Jagd 
Im Untersuchungsgebiet ist nur die Elbe für die Angelnutzung geeignet und freigegeben. Dies wird 
regelmäßig, aber in überwiegend verträglichem Umfang durchgeführt. 

Im Gebiet hat insbesondere die Jagd auf Reh- und Schwarzwild eine gewisse Bedeutung.  

3.8.6 Wasserwirtschaft 
Das amtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet verläuft etwa entlang der 19 m NN Linie. Damit 
liegen Teile des Siedlungsbereiches von Vietze im Überschwemmungsgebiet.  

3.8.7 Bodenabbau 
Der Auelehm und Sand für den Deichbau soll im UG gewonnen werden. Für die Auelehmentnahme 
bietet sich eine Ackerfläche östlich der bereits abgebauten Bereiche an, die im Rahmen des 
Deichbaus zwischen Meetschow und Gorleben um das Jahr 2000 dort entnommen wurden. Weitere 
Bodenabbauflächen gibt es im Untersuchungsgebiet nicht. 

3.8.8 Natur- und Landschaftsschutz 
Natur- und Landschaftsschutz haben im Untersuchungsraum eine große Bedeutung. Das gesamte 
Untersuchungsgebiet befindet sich seit November 2002 im Biosphärenreservat „Niedersächsisches 
Elbetal“. Der Siedlungsbereich von Vietze sowie ein kleiner Zugang zur Elbe befinden sich im 
Gebietsteil A, die übrigen Flächen im am strengsten geschützten Gebietsteil C. 

Daneben ist der größte Teil des Untersuchungsgebietes durch zwei europäische Schutzgebietstypen 
geschützt. Einerseits als EU-Vogelschutzgebiet und andererseits als FFH-Gebiet (näheres unter 
Kapitel 2.5). 

Aus den strengen Schutzkategorien und der Vielzahl der überlagerten Schutzgebietstypen wird die 
hohe Bedeutung für den Naturschutz deutlich. Geschützt werden Tier- und Pflanzenarten sowie 
Biotop- und Lebensraumtypen der Auenbereiche. Im Untersuchungsgebiet kommt eine große Zahl 
an gefährdeten Pflanzen, Tieren und Biotopen vor. 

3.9 Kultur- und Sachgüter 
 Dargestellt auf Blatt Nr. 7 

3.9.1 Bestand 

3.9.1.1 Baudenkmäler 
Die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landkreis wurde um Mitteilung des unter Denkmalschutz 
stehenden Gebäudebestandes in Vietze gebeten. Folgende Gebäude innerhalb des UG bzw. knapp 
außerhalb sind als Einzelbaudenkmäler nach § 3 Abs. 2 NDSchG geschützt: 

• Kapellenstr. 9, 11, 14 und 24 
• Kapelle auf dem Friedhof 

3.9.1.2 Archäologische Denkmäler 
Durch das Landesamt für Denkmalpflege wurden folgende Angaben zu Bodendenkmälern 
weitergegeben (Nummerierung bezieht sich auf Kartendarstellung auf Blatt Nr. 7): 

1) Fundstreuung auf dem Gebiet des alte Ortes (Identifikationsnr.: 354/3003.00044-F), 
Finder/Melder: Pudelko 1981, Scherben, Hüttenlehm, Keramik 

2) Siedlung (Identifikationsnr.: 354/3003.00043-F), Finder/Melder: Pudelko 1964, schwärzl. 
Verfärbungen im Boden, Keramikscherben 

3) Teil einer Siedlung (Grube), (Identifikationsnr.: 354/3003.00054-F), Finder/Melder: Pudelko 
1971, verzierte Scherben, Hüttenlehm, Knochenreste 
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4) Fundstreuung am südwestl. Ortsrand von Vietze (Identifikationsnr.: 354/3003.00004-F), Lehrer 
Mencke, Lehrer Weide um 1930, Keramikscherben und Flintartefakte 

5) Fundstreuung gegenüber der Vietzer Kapelle (Identifikationsnr.: 354/3003.00003-F), Finder/ 
Melder: Lehrer Mencke 1935, Pudelko 1970-1979, Koch 1986, Keramikscherben, Spinnwirtel, 
Flint, Hüttenlehm, Flintpfeilspitze (slawische Ware und eisenzeitliche Keramik) 

6) Münzhortfund  (Identifikationsnr.: 354/3003.00067-F), Prospektion 2008 (J. Schneeweiß, Uni 
Göttingen), 178 Münzen aus der herzoglichen Münzstätte Bardowick (Hochmittelalter) 

7) Etwas südlich des UG: Siedlung (Identifikationsnr.: 354/3003.00063-F), Finder/Melder: Breest 
2004, Tonscherben, Spinnwirtel aus Ton, Bruchstücke von Hüttenlehm, Feuersteinartefakte 
(evtl. Eisenzeit und frühes Mittelalter) 

Diese Funde belegen, dass im Bereich der Kapelle und westlich davon wohl eine slawische 
Siedlung bestand (SCHNEEWEIß 2011). Nach Angaben von SCHNEEWEIß (mdl. Mitt. an ASSENDORP 
briefl.) ist unterhalb der 17,5 m Höhenlinie nicht mit einer weiteren Ausdehnung des Fundplatzes zu 
rechnen. 

Die hohe Funddichte macht eine archäologische Baubegleitung der Baumaßnahme erforderlich. 

3.9.2 Bewertung  
Alle Denkmäler, Gebäude wie archäologische Denkmäler sind erhaltenswert und haben als 
Zeugnisse der Geschichte generell eine hohe Bedeutung, die durch die Pflicht zur Erhaltung in § 6 
NDSchG herausgestellt wird. 

3.9.3 Vorbelastung 
Die Bodendenkmäler 1 bis 3 befinden sich im Siedlungsbereich und sind überbaut. Der Münzfund 
wurde geborgen und befindet sich zur Zeit zu weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen in der 
Universität Göttingen. 

Über weitere Vorbelastungen können keine Aussagen gemacht werden. 

3.9.4 Empfindlichkeit 
Die Empfindlichkeit der bekannten Baudenkmäler gegenüber einer Beeinträchtigung oder Inan-
spruchnahme ist sehr groß. Die gleiche Empfindlichkeit besteht gegenüber archäologischen Denk-
mälern durch Überbauung oder etwaige Beschädigungen durch die Lagerung von Erdmaterial. 
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4 Raumwiderstand 
 Darstellung auf Blatt Nr. 8 

Auf Grundlage der Bestandsdaten für die untersuchten Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, 
Tiere und Pflanzen, Landschaftsbild, Mensch (Wohn- und Erholungsfunktion) sowie Kultur- und 
Sachgüter wurden in Kapitel 3 die wesentlichen Funktionen und Empfindlichkeiten der Schutzgüter 
beschrieben, bewertet und räumlich dargestellt. 
Diese Ermittlung bedeutsamer bzw. empfindlicher Bereiche wurde durchgeführt, um den Wider-
stand des betroffenen Raumes gegenüber dem geplanten Deichbauvorhaben einschätzen zu können. 
Durch die Gleichstellung bestimmter Empfindlichkeitsbereiche in vier Klassen des Raumwiderstan-
des ergeben sich Bereiche mit hoher Konfliktdichte und konfliktärmere Räume.  

Der Vermeidung von Beeinträchtigungen der genannten Schutzgüter kommt in dieser 
Planungsphase durch eine an den Raumwiderstand angepasste Linienfindung eine hohe Bedeutung 
zu. Die Konfliktbereiche können hinsichtlich des Funktionsverlustes und der Bedeutung für den 
Gesamtraum präzise aufgezeigt werden.  

Schwerpunktmäßig werden in dieser ersten Phase der Umweltverträglichkeitsstudie die Schutzgüter 
Mensch, Tiere und Pflanzen (Biotoptypen) sowie Kultur- und Sachgüter beurteilt. Diesen 
Schutzgütern kommt auch rein rechtlich eine besondere Bedeutung zu.  

Während für das Schutzgut Mensch, speziell die Funktionen Wohnen und Erholung, die 
Planungsabsichten der betroffenen Gemeinden über die Darstellungen im Flächennutzungsplan 
Verwendung finden, werden für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter in erster Linie die gesetzlich 
geschützten Bau- und Bodendenkmale berücksichtigt. Die Berücksichtigung der Biotoptypen stellt 
eine allgemein anerkannte Zusammenfassung standörtlicher und nutzungsbedingter Faktoren dar, 
die mehr als nur den Aspekt der Vegetation, nämlich den Bereich „Natur“ insgesamt zum Ausdruck 
bringt (Aspekte des Grundwasser- und Bodenschutzes, des Lebensraumschutzes von Tierarten 
sowie des Landschaftsbildes werden in erheblichem Maße durch die Bewertung der Biotoptypen 
berücksichtigt). 

Daneben werden die Grenzen der geschützten Gebiete (Gebietsteile des Biosphärenreservates, FFH-
Gebiet und EU-Vogelschutzgebiet) dargestellt. 

Auf der Grundlage der Bewertung der einzelnen raumbedeutsamen Schutzgutfunktionen, die 
innerhalb eines Bewertungsrahmens gegenübergestellt werden, erfolgt die Einstufung der 
Bedeutung bzw. Empfindlichkeit der einzelnen Flächen in eine vierstufige Skala des 
Raumwiderstands (geringer, mittlerer, hoher und sehr hoher Raumwiderstand). Eine Fläche erhält 
also in Abhängigkeit von der Bedeutung der jeweiligen Schutzgutfunktion jeweils die höchste 
Einstufung, entsprechend der unten stehenden Tabelle. Dabei sind die einzelnen Flächen oftmals 
durch mehrere Schutzgutfunktionen der entsprechenden Bedeutung ausgezeichnet. 

Die wertvollen und empfindlichen Bereiche des Untersuchungsgebietes werden hierbei ebenso 
deutlich wie etwaige konfliktarme Korridore. 

Ergebnis der Aggregierung der bewerteten Flächen aller Schutzgüter ist die Karte des Raumwider-
standes (Kartenblatt Nr. 8). Diese stellt anschaulich die abgestufte Bedeutung einzelner Flächen für 
die Umwelt dar. Dabei schlägt die jeweils höchste Einstufung eines Schutzgutes auf einer 
bestimmten Fläche durch.  

Der höchste Raumwiderstand wird bereits dann vergeben, wenn für ein Schutzgut eine sehr hohe 
Bedeutung ermittelt wurde.  

Auf der Karte ist leicht erkennbar, wo die Bereiche liegen, die aus den verschiedensten Gründen 
möglichst unangetastet bleiben sollten. Nachfolgend werden die wesentlichen Flächen mit den 
verschiedenen Raumwiderständen kurz dargestellt. 
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Tabelle 31: Einstufung der Schutzgutfunktionen in Bereiche unterschiedlicher Raumwiderstände 
Schutzgut  Raumwiderstand  

sehr hoch  hoch  mittel  gering  
Boden  naturnahe Böden bedingt naturnahe Böden bedingt naturferne 

Böden 
naturferne und künstliche 
Böden 

- Überschwemmungs-
gebiet 

- - 

Wasser   naturnahe 
Oberflächengewässer 

bedingt naturnahe 
Oberflächengewässer 

bedingt naturferne 
Oberflächengewässer 

- Überschwemmungs-
flächen  

- - 

Klima/Luft  - - - - 
Pflanzen 
(Biotoptypen/ 
Vegetation) 

Biotoptypen der 
Wertstufe V 

Biotoptypen der 
Wertstufe IV 

Biotoptypen der 
Wertstufe III 

Biotoptypen der 
Wertstufe II und I 

kaum ersetzbare 
Biotoptypen 

schwer ersetzbare 
Biotoptypen 

- - 

nach § 17 NElbtBRG 
geschützte Biotope 

- - - 

Lebensräume des Anh. I 
der FFH-Richtlinie 

- - - 

Tiere 
 

- Brutvogellebensraum 
hoher Bedeutung 

Brutvogellebensraum 
mittlerer Bedeutung 

- 

- - Rastvogelgebiet mittlerer 
Bedeutung 

- 

Gewässer mit naturna-
hen Uferbereichen als 
Kernlebensraum für 
Biber (und Fischotter) 

Auenbereiche außerhalb 
der Gewässer als Le-
bensraum für Biber (und 
Fischotter), 
Funktionsräume beson-
derer Bedeutung für 
Fledermäuse 

Funktionsräume mittlerer 
Bedeutung für 
Fledermäuse 

- 

- Amphibienlaichgewässer 
hoher Bedeutung, natur-
nahe Landlebensräume 

Laichgewässer mit mittl. 
Bedeutung für Amphi-
bienarten, naturgepräg-
te Landlebensräume 

sonstige Laichgewässer 

- Lebensräume mit Vor-
kommen von Insektenar-
ten der Roten Liste 1 o. 2 

Lebensräume mit 
Vorkommen gefährdeter 
Insektenarten 

- 

Landschafts -
bild 

- Flächen mit sehr hoher 
Landschaftsbildqualität 

Flächen mit hoher 
Landschaftsbildqualität 

Flächen mit mittlerer 
Landschaftsbildqualität 

- landschaftsprägende 
Gehölzstrukturen 

- - 

Mensch  Siedlungsflächen - - - 
- Flächen hoher Bedeu-

tung für die ruhige 
Erholung  

- - 

Kultur - und 
Sachgüter 

Baudenkmäler, archäolo-
gische Denkmäler mit 
herausragender 
Bedeutung 

archäologische 
Denkmäler mit hoher 
Bedeutung 

archäologische 
Denkmäler mit 
durchschnittlicher 
Bedeutung 

- 

 

Flächen mit sehr hohem Raumwiderstand befinden sich im Vorland der Elbe sowie im 
besiedelten Bereich, dazu kommen Flächen der ehemaligen Bodenentnahme. Hier überlagern sich 
überwiegend naturnahe Böden mit sehr hoch bewerteten Biotoptypen, die gleichzeitig als 
Tierlebensräume eine herausragende Bedeutung besitzen. Daneben gehören die bebauten Flächen in 
diese Kategorie. Über zwei Drittel der Fläche des betrachteten Raumes gehört in diese Kategorie. 

Es wird deutlich, dass sich ein Großteil der Flächen mit sehr hohem Raumwiderstand in den 
besonders geschützten Gebieten, wie Gebietsteil C des Biosphärenreservats, dem FFH-Gebiet und 
Vogelschutzgebiet, befinden. 

Bereiche mit hohem Raumwiderstand vervollständigen weite Flächen der landwirtschaftlichen 
Flur südlich Vietze wegen ihrer Bedeutung als Überschwemmungsgebiet. 

Flächen mit mittlerem Raumwiderstand finden sich nicht. 

Flächen mit geringem Raumwiderstand treten im Untersuchungsgebiet nur sehr kleinflächig im 
Bereich der höher gelegenen Ackerflächen südlich Vietze auf. 
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Das Untersuchungsgebiet ist reich mit naturnahen und schützenswerten Biotoptypen und Leben-
sräumen, die teilweise unmittelbar bis an die ebenfalls schützenswerten Siedlungsbereiche heran-
reichen, ausgestattet. Dies kommt auf der Karte des Raumwiderstandes zum Ausdruck. 

Da durch den Deich der Siedlungsraum zu schützen ist, hochwertige Flächen aus Sicht des 
Naturschutzes aber möglichst unberührt bleiben sollten, wird deutlich, dass die einzig sinnvolle 
Linienführung für den Deich unmittelbar an der Grenze des Siedlungsbereiches liegen muss. 

Trassenvarianten sind wegen der relativ kurzen Strecke und der fehlenden Alternativen nicht 
sinnvoll möglich. Daher wird auf einen Variantenvergleich verzichtet. 

Damit kommt der vorliegenden Studie die besondere Bedeutung der Vermeidung von Beeinträch-
tigungen in einem frühzeitigen Planungsstadium zu. Gegebenenfalls sind die technischen 
Ausbauparameter des geplanten Deiches an die räumlichen Gegebenheiten und ihre Bedeutung 
anzupassen. 

Bereiche mit sehr hohem Raumwiderstand sind möglichst zu meiden, da sich im konkreten 
Genehmigungsverfahren in diesen Bereichen besondere Probleme ergeben, die mit den bedeutenden 
und wertvollen Funktionen der jeweiligen Flächen in Verbindung stehen.  
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5 Beurteilung der vorhandenen Situation und Aufzeigen von 
 Entwicklungstendenzen ohne das Vorhaben (Status quo-
 Prognose) 

Von Bedeutung für die Umweltverträglichkeit des geplanten Vorhabens ist die Prognose der 
weiteren Entwicklung des Untersuchungsraumes. Es muss unterschieden werden in Veränderungen, 
die durch allgemeingültige Entwicklungen und anderweitige Planungen entstehen und in 
Veränderungen, die sich durch das geplante Deichbauvorhaben ergeben. Dazu müssen Tendenzen 
erkannt und sonstige Planungen ermittelt werden, um sie auf die Zukunft übertragen zu können. 

Aufgrund der Lage des Untersuchungsgebietes weit außerhalb von Ballungsräumen und entfernt 
von Hauptverkehrsachsen sind wesentliche Veränderungen der derzeitigen Situation nur in 
geringem Umfang zu erwarten. 

5.1 Hochwasserschutz 
Ohne Durchführung des geplanten Vorhabens besteht die Gefahr, dass bei extremen Elbehoch-
wassern Teilbereiche von Vietze überflutet werden, wie das zuletzt im Juni 2013 passierte. Auch 
weitere Hochwässer der vergangenen Jahre hätten ohne einen Notdeich, der bereits seit einigen 
Jahren besteht, Teile der Ortschaft unter Wasser gesetzt. 

Es  zeigt sich, dass die Elbehochwässer in immer kürzeren Abständen immer neue Höchststände 
erreichen. Das hängt neben der Zunahme an extremen Niederschlagsereignissen auch mit der 
allgemein raschen Abführung von Niederschlags- oder Schmelzwasser in die Vorfluter zusammen 
(versiegelte Flächen, Drainagen, Eindeichungen). Eine Speicherung von Wasser in der Landschaft 
und damit eine Abmilderung von Hochwasserspitzen findet in immer geringerem Umfang statt. 

Es ist daher absehbar, dass die Ortschaft Vietze voraussichtlich in wenigen Jahren erneut durch 
Hochwasser betroffen sein wird sollte bis dahin kein Deich errichtet sein. 

5.2 Naturschutz 
Der gesamte Untersuchungsraum hat eine sehr hohe Bedeutung für den Naturschutz, wie die 
Ausweisung großer Gebiete als Gebietsteil C des Biosphärenreservates verdeutlichen. Daneben 
zeigen auch die Ergebnisse der vorliegenden Bestandsaufnahme für dieses Vorhaben wie hoch die 
Dichte an seltenen Tieren, Pflanzen und Habitaten im Untersuchungsgebiet ist. Hier finden sich auf 
engem Raum bedeutende Biotope und Vorkommen von gefährdeten Tier- und Pflanzenarten.  

Zukünftig ist nach derzeitigem Stand zu erwarten, dass durch die Lenkung von EU-Fördermitteln 
ein erhöhter Anreiz für eine nachhaltigere und damit extensivere Art der Landbewirtschaftung 
ausgehen werden. Dies geschieht zur Zeit z. B. über vertragliche Regelungen, die naturverträgliche 
und extensive Wirtschaftsweisen bezogen auf die Förderung bestimmter Arten oder Artengruppen 
unterstützen. Außerdem ist eine Zunahme von Natur-Tourismus zu erwarten, der voraussichtlich 
eine Besucherlenkung erforderlich macht, um störempfindliche Bereiche, wie Brutplätze von 
Großvögeln oder empfindliche Pflanzengesellschaften, wirkungsvoll zu schützen. 

1999 wurde der Gebietsvorschlag des Landes zur Umsetzung der FFH-Richtlinie gemeldet und im 
Jahr 2004 von der EU-Kommission für den betrachteten Gebietsausschnitt anerkannt. Dieses Gebiet 
umfasst einen Großteil des Untersuchungsgebietes. Nahezu die gleiche Fläche ist seit 
Verabschiedung des Gesetzes über das Biosphärenreservat Niedersachsische Elbtalaue im 
November 2002 auch als EU-Vogelschutzgebiet ausgewiesen. 

Weitere Ausweisungen von Schutzgebieten im Untersuchungsraum sind nach derzeitigem Stand 
nicht zu erwarten. 
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5.3 Siedlungsentwicklung 
Die Gemeinde Höhbeck verfügt zur Zeit östlich des Friedhofes über ein erschlossenes aber erst 
partiell bebautes Neubaugebiet mit der Festlegung „Allgemeines Wohngebiet“. Weitere grundsätz-
lich geeignete Flächen für die Wohnbebauung befinden sich östlich davon in Richtung Brünken-
dorf. Eine Siedlungsentwicklung in hochwassergefährdeten Bereichen ist nicht erforderlich. 

Die Entwicklung des im F-Plan dargestellten Gebietes für einen Sportboothafen wird zur Zeit nicht 
mehr verfolgt. 

Insgesamt lassen die ausgewiesenen und bereits umgesetzten Maßnahmen für die Entwicklung der 
Gemeinden nicht erwarten, dass hier im betrachteten Zeitraum Ausweitungen notwendig werden. 

5.4 Land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung 
Die landwirtschaftliche Bodennutzung prägt das Untersuchungsgebiet in Teilbereichen stark. Die 
Forstwirtschaft ist dagegen im UG ohne Bedeutung. 

Die etwas höher liegenden, aber grundsätzlich als Überschwemmungsgebiet ausgewiesenen Flächen 
im Untersuchungsgebiet werden sowohl für den Ackerbau, als auch für die Grünlandwirtschaft 
genutzt.  

Auf den von Hochwasser regelmäßig beeinflussten Standorten wird ausschließlich Grünlandwirt-
schaft betrieben. Der größte Teil des Grünlandes wird als Wiese oder Mähweide (Wiesennutzung 
mit Nachbeweidung ab Hochsommer) genutzt. Die aktuelle überwiegend extensive Art der Wiesen-
nutzung stellt den hohen Artenreichtum der Überschwemmungsgrünländer sicher. Unterbleibt die 
Nutzung verändern sich diese Flächen hin zu (Rohrglanzgras)Röhrichten und in letzter Konsequenz 
hin zu Weiden- und Erlen-Auwäldern. 

Die weitere Entwicklung der Landwirtschaft ist im Zusammenhang mit der steigenden Bedeutung 
des Raumes für den Naturschutz zu sehen. Mit der Umsetzung spezieller Pflegemaßnahmen werden 
im Biosphärenreservat zusätzliche Mittel bereitstehen, die eine dauerhaft naturverträgliche und 
extensive Nutzung der Wirtschaftsflächen, insbesondere des Grünlandes bewirken werden. 

5.5 Freizeit und Erholung 
Mit der Ausweisung des Biosphärenreservates „Niedersächsische Elbetalaue“ als Teilgebiet des 
UNESCO Biosphärenreservates "Flusslandschaft Elbe", das von der sächsischen Grenze elbabwärts 
bis unterhalb Lauenburg verläuft, wird unter anderem das Ziel verfolgt den naturverträglichen 
Tourismus zu fördern. Bereits seit einigen Jahren verzeichnet der `sanfte Tourismus` Zuwächse an 
der mittleren Elbe. Hervorzuheben sind Touristen, die Natur erleben und genießen wollen. 

Durch den Werbeeffekt des Biosphärenreservates und die Lage im Städtedreieck Hamburg - Berlin 
- Hannover ist zukünftig mit weiter steigenden Gästezahlen, insbesondere im Rahmen von 
Kurzurlauben zu rechnen. 

Für den das Untersuchungsgebiet umgebenden Raum stellt Gartow das regionale Zentrum für den 
Tourismus dar. Hier bestehen vielfältige Unterkunftsmöglichkeiten mit Gasthöfen, Pensionen und 
Ferienwohnungen, ein Hallenbad sowie der Gartower See, der Wassersportmöglichkeiten bietet. 
Daneben sind vielfältige Aktivitäten in der landschaftlich reizvollen Umgebung, wie Wandern, 
Radfahren, Reiten und Naturbeobachtung möglich.. 

5.6 Verkehr 
Grundlegende Veränderungen der Verkehrssituation auf der K 28 sind nicht zu erwarten. Die Straße 
schließt in einer Art Bypass ausschließlich die Ortschaften Vietze und Brünkendorf jeweils an das 
übergeordnete Straßennetz an. 

Der Binnenschiffahrtsverkehr auf der Elbe wird sich ebenfalls voraussichtlich nicht grundsätzlich 
verändern, da mit dem Elbeseitenkanal eine Umgehungsmöglichkeit besteht, die unabhängig von 
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der Wasserführung der Elbe ist. Wenn das Schiffshebewerk Scharnebeck modernisiert ist, wird der 
Kanal auch deutlich größere Mengen an Gütern aufnehmen können. 

5.7 Sonstige Nutzungen 
Für weitere Nutzungen wie Jagd, Wassergewinnung, Bodenabbau, Windkraftnutzung o. ä. bestehen 
derzeit keine Planungen, die erhebliche Veränderungen für das Untersuchungsgebiet zur Folge 
haben könnten. 
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6 Beschreibung des Vorhabens und der vorhabensbedingten 
 Wirkfaktoren 

6.1 Art und Erforderlichkeit des Vorhabens 
Die Ortslage Vietze war während des Hochwassers 2013 nur durch einen Notdeich und 
provisorische Behelfe geschützt, die den Wassermassen nicht standhielten. Hierdurch kam es zu 
Überflutungen des Bereiches um die Kapellenstraße und der angrenzenden tiefliegenden Bereiche. 

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Gemeinde Höhbeck einen Antrag auf Planfeststellung für 
einen Hochwasserschutz in Form eines Deiches zu stellen. 

Hierzu ist es vorgesehen in einem 1. Planungsabschnitt den besonders gefährdeten Bereich vom 
Pappelweg bis zur Einmündung an die Kapellenstraße mit einem Deich zu schützen. Dieser 
Abschnitt stellt einen in sich wirksamen Hochwasserschutz für den am stärksten gefährdeten Teil 
der Ortslage dar. Eine alternative Trassenführung ist in dem beabsichtigten Abschnitt auf Grund der 
exponierten Lage der Siedlungsbebauung nicht möglich.  

Der Bemessungswasserstand in diesem Abschnitt der Elbe beläuft sich auf 20,11 mNN. Zuzüglich 
eines Freibordes von 1,20 m ergibt sich eine Sollhöhe des Deiches von rd. 21,30 mNN. Das 
vorhandene Gelände in diesem Bereich weist überwiegend Geländehöhen um die 18 mNN auf, so 
dass die bauliche Höhe des Deiches sich auf ca. 3,30 m belaufen wird.  

Die Länge des Deichabschnittes beträgt ca. 470 m. Im Bereich des Bauanfangs befindet sich die 
Überfahrt ins Vorland. Der Deich wird hier erst im folgenden Abschnitt auf der Südseite des 
Baugebietes fortgesetzt. 

Es ist vorgesehen den Deich nach dem Stand der Technik der in Niedersachsen zu bauenden Deiche 
zu errichten, die die entsprechenden Vorgaben der DIN 19712 Flussdeiche berücksichtigt. 

Es ist beabsichtigt das benötigte Bodenmaterial (i.w. Klei und Sand) aus einer Bodenentnahme 
südwestlich von Vietze zu gewinnen. Diese Bodenentnahme wurde bereits bei der Errichtung des 
sog. „Meetschow-Gorlebener Deiches“ genutzt. Ein Teil der damals planfestgestellten 
Bodenentnahme wurde nicht genutzt und würde nach überschlägiger Schätzung genügend Klei und 
Sand liefern können. Hierdurch würden unnötige Transportstrecken und Kosten vermieden werden. 

6.1.1 Derzeitige Situation 
Derzeit besteht kein Deich, sondern eine Art Notdeich. Dieser Notdeich wurde im Jahre 2013, kurz 
vor der erwarteten Elbeflut errichtet. An seiner Stelle befand sich früher unmittelbar angrenzend an 
die Privatgrundstücke ein Gemeindeweg. 
Im östlichen Bereich, östlich der Zufahrt der Kapellenstraße, schliesst sich eine Geländekante an, 
die in früherer Zeit die Elbehochwasser zurückhielt. Diese ist mit einer Baumreihe aus älteren 
Pappeln und Ulmen bewachsen. Zwei Nebengebäude müssen hier dem geplanten Deich weichen. 

6.1.2 Durchführung der Baumaßnahme 
Der Deich wird in Absprache mit den betroffenen Anrainern so errichtet, dass der 5 m breite 
gehölzfreie Schutzstreifen, der eine Kleiabdeckung und die erforderliche Geländeangleichung 
beinhaltet, zumindest im südlichen Abschnitt auf den Privatgrundstücken errichtet wird. Daran 
schließt sich ein 3,0 m breiter Deichverteidigungsweg in Betonbauweise mit 2,0 m breitem Bankett 
an. Die Deichböschungen werden mit einer Neigung von beidseitig 1:3 angelegt. Die Deichkrone ist 
5,0 m breit. Auf der Außenseite wird ein Unterhaltsweg in 3,0 m Breite in Schotterrasenausführung 
vorgesehen. 
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Der Kern des Deiches wird aus Sand aufgebaut. Die Kleiabdeckung beträgt im Bereich der Krone 
0,6 m und verstärkt sich zum außenseitigem Deichfuß auf 1,0 m. Sie bindet mit einem Kleisporn in 
den Untergrund ein. Auf die Kleiauflage wird humoser Oberboden in einer Stärke von 0,1 m 
aufgebracht und mit Gras angesät. 

Der Oberboden, der auf den Baustellenflächen und dem Altdeich abgeschoben wird, ist in Mieten 
zwischen zu lagern. Die Durchführung der Baumaßnahmen erfolgt in Vor-Kopf-Bauweise, um die 
benachbarten Flächen (Privatgärten, Überschwemmungsgrünland) zu schonen. 

Das benötigte Auebodenmaterial wird mit Lkw aus der Kleibodenentnahme etwa 500 m 
südwestlich Vietze entnommen und zur Deichbaustelle transportiert. Die notwendigen Sandmengen 
können voraussichtlich ebenfalls dort entnommen werden. 

Von Station 0+410 bis zum Bauende verläuft der Deichverteidigungsweg auf der Deichkrone. Ein 
Bankett, jeweils 1,00 m breit, begleitet ihn.  

Bei Deich-km 0+385 wird eine Rohrleitung, die die Siedlungsbereiche entwässert unter dem Deich 
hindurchgeführt und  mit Schiebern versehen. 

Allgemein ist festgelegt, dass beidseitig am Deichfuß für die Deichunterhaltung und 
Deichverteidigung ein 5,0 m breiter gehölzfreier Schutzstreifen vorzusehen ist. Dieser wird wie der 
Deich gepflegt. 

Der Bauzeitraum wird sich über etwa sechs Monate erstrecken. Es ist geplant den Bauprozess so zu 
steuern, dass zwischen Hochsommer und Jahresende 2015 gebaut werden kann. In jedem Fall wird 
der Baubetrieb bei ungünstigen Witterungsbedingungen (Frost) ruhen.  

6.1.3 Materialbedarf 
Der Materialbedarf der Deichtrasse beträgt voraussichtlich etwa 10.000 m³ Lehmboden (Klei) und 
13.000 m³ Sand. Der Kleiboden und möglichst auch der Sand sollen aus einer nahe gelegenen 
Bodenentnahme gewonnen werden. Sollte der Sandboden hier nicht in ausreichender Menge zur 
Verfügung stehen, wird er von bestehenden und genehmigten Sandgruben angeliefert.  

Der Sand des 2013 errichteten Notdeiches wird beim Bau des Deiches verwendet. 

6.2 Bodenentnahme und Transportweg 
Der für den Deichbau notwendige Auelehm und Sand soll angrenzend an die bereits größtenteils 
ausgebeutete Lehmbodenentnahme südwestlich Vietze gewonnen werden. Teilbereiche der bereits 
seit 1997 planfestgestellten Bodenentnahme sind noch nicht abgebaut.  

Durch die Bodenentnahme vor Ort kann der Transportaufwand möglichst gering gehalten werden. 
Es werden keine öffentlichen Straßen berührt. Der Transport wird über den Wirtschaftsweg, der von 
Norden zur Kleientnahme führt, abgewickelt. Hier ist nur einspuriger Verkehr möglich. 
Begegnungen sind nur im Bereich der Deichbaustelle oder der Bodenentnahme möglich, da der 
Weg aus Gründen des Biotop- und Artenschutzes nicht ausgebaut werden kann. 

Der für den Bodenabbau vorgesehene Bereich wird derzeit beackert. 

Die Abbaufläche befindet sich im Gebietsteil C des Biosphärenreservates. Sie wird im Rahmen des 
Abbaues unter Gesichtspunkten des Naturschutzes gestaltet und hergerichtet und kann zukünftig, 
ähnlich wie die bereits aufgelassenen Bereiche, wertvolle Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten 
bieten. 

6.3 Vorhabenwirkungen 
Die durch das geplante Vorhaben zu erwartenden Wirkfaktoren werden nach bau-, betriebs- und 
anlagebedingten Vorhabenwirkungen unterschieden. 

Als baubedingt sind die Wirkfaktoren zu bezeichnen, die während der Baumaßnahmen am Deich, 
dem Bodenabbau und dem Bodentransport zum Deich auftreten. Diese Wirkfaktoren treten nur 
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während der Bauphase auf. Die potenziellen Auswirkungen dieser Wirkfaktoren sind in der Regel 
ebenfalls auf die Bauphase beschränkt und wirken nicht dauerhaft nach. 

Unter anlagebedingten Wirkfaktoren sind diejenigen zu verstehen, die unmittelbar von dem 
Deichbauwerk, den Erschließungswegen und der Bodenentnahme ausgehen sowie durch deren 
dauerhaftes Vorhandensein entstehen. Sie dauern in der Regel zeitlich unbegrenzt an. 

Betriebsbedingte Auswirkungen beschränken sich dagegen auf die Unterhaltung und die Pflege des 
Deiches sowie die Nutzung der Abbauflächen. 

6.3.1 Baubedingte Wirkfaktoren 
Tabelle 32: Baubedingte Wirkfaktoren des Vorhabens auf die Schutzgüter 

Wirkfaktoren potenzielle Auswirkungen betroffene Schutzgüter nach UVPG 
Lärm- und Schadstoff-
emissionen durch Baufahr-
zeuge, Bodentransporte und 
Abbaumaschinen 

− Schadstoffeintrag in die Luft (evtl. in 
Wasser und Boden) 

− Lärmbeeinträchtigungen von Wohn- 
und Erholungsgebieten 

− Störungen/Beunruhigungen von 
Tieren und deren Lebensräumen 

(Wasser) 
(Boden) 
Klima/Luft 
Pflanzen und Tiere 
Mensch (Wohnen und Erholung) 

Baustellenverkehr/ 
Maschineneinsatz 

− Direkte Gefährdung von Tieren Tiere 

Beanspruchung von Flächen 
für Materiallagerung 

− Beseitigung von Vegetation, 
zeitweiliger Verlust von Lebensraum 

− Inanspruchnahme von Boden 

Pflanzen und Tiere 
Boden 
Landschaftsbild 

 

6.3.1.1 Schadstoff- und Staubemissionen 
Durch die eingesetzten Baumaschinen für Bodentransport, -profilierung und -verdichtung werden 
Schadstoffe wie Kohlendioxid, Stickoxide, Ruß u.a. emittiert. Der Einsatz von 6 bis 7 Bau-
maschinen (Hydraulikbagger, Radlader, Planierraupe, Walze, zwei bis drei Lastkraftwagen) ist zu 
unterstellen. Die emittierte Schadstoffmenge befindet sich bei dieser Anzahl von Maschinen und 
der Transportentfernung des Bodens von max. ca. 1 km allerdings in einer Größenordnung, in der 
eine exakte Quantifizierung nicht möglich ist. 

Beim Maschineneinsatz auf Baustellen besteht eine erhöhte Gefahr für die Freisetzung 
umweltgefährdender Stoffe wie Öle, Hilfs- und Betriebsstoffe, insbesondere im Fall von Unfällen, 
Leckagen oder unsachgemäßem Umgang. Verstärkt wird die Möglichkeit von Umweltbeein-
trächtigungen im UG durch den geringen Grundwasser-Flur-Abstand und die relativ durchlässigen 
Deckschichten sowie die vorhandenen Oberflächengewässer. Durch hohe Anforderungen an die 
Sicherheit kann dieser Gefahr stark entgegengewirkt werden, ohne dass sie vollkommen 
auszuschließen ist. 

Staubemissionen sind insbesondere beim Transport des Bodenmaterials zum Deich nicht 
vollkommen auszuschließen. Da es sich bei der Bodenentnahme um Nassabbauten handelt, ist eine 
Staubbelastung durch Verwehungen des Ladegutes eingeschränkt, aber nicht vollständig 
ausgeschlossen, da die oberen Schichten wahrscheinlich trocken abgebaut werden können. 
Weiterhin können durch den von den Fahrzeugen aufgewirbelte Staub des unbefestigten Weges 
weitere erhebliche Staubverwirbelungen entstehen. 

Schadstoff- und Staubemissionen können in erster Linie Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, 
Wasser und Luft haben. Indirekt können auch Tiere, Pflanzen sowie Menschen betroffen sein. 

6.3.1.2 Schallemissionen 
Die eingesetzten Baumaschinen und Transport-Lkw verursachen erhöhte Schallemissionen, die 
während der Bauphase an Werktagen, etwa zwischen 7:00 und 18:00 Uhr, auftreten werden. 

Für die Baumaschinen wird ein Mittelungspegel am Immissionsort in 5 m Abstand von 91,6 dB(A) 
vom Gerät berechnet. Als Grundlage zur Ermittlung der Lärmimmission wurde die Formel zur 
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Überschlägigen Schallausbreitungsrechnung der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Bundesimmissionsschutzgesetz vom 26.08.1998 (TA Lärm) i. V. m. der DIN ISO 9613 -2(1999-10) 
verwandt. Dabei wurde von dem maximal erlaubten Schallleistungspegel einer Verdichtungs-
maschine mit Vibrationswalze ausgegangen (die TA Lärm ist allerdings als Rechtsvorschrift nicht 
für Baustellen anzuwenden). Entsprechend der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (32. BImSchV)1 i. V. m. Art 12 der Richtlinie 2000/14/EG2 darf ab dem 
3. Januar 2006 dieser lauteste Baumaschinentyp einen Schallleistungspegel von 110 dB(A) 
(Leistung 150 kW) nicht überschreiten. 

Da bei der Arbeit an den Deichen mit dem zeitlichen und räumlichen Zusammenwirken mehrerer in 
ähnlicher Intensität Schall emittierender Quellen auszugehen ist, erhöht sich der Beurteilungspegel 
beim parallelen Arbeiten von drei Geräten [Verdichtungsmaschine (150 kW) 110 dB(A), Planier-

raupe (179 (kW) 109 dB(A) und Radlader (209 kW)107 dB(A)]3 auf knapp 113,6 dB(A). Die drei 
Baumaschinen werden dabei als eine Punktschallquelle betrachtet. In Tabelle 33 sind die daraus 
resultierenden Beurteilungspegel am Immissionsort in Abhängigkeit von dessen Entfernung zu der 
Schallquelle angegeben. Es wird die ungehinderte Schallausbreitung unterstellt und eine Vermin-
derung durch Gebäude oder andere Hindernisse nicht berücksichtigt. Die angegebenen Werte stel-
len daher die maximal anzunehmende Schallemission beim Einsatz von drei gleichzeitig unter Voll-
last arbeitenden Baumaschinen dar, diese Werte werden in der Realität vermutlich kaum erreicht. 

Tabelle 33: Überschlägig ermittelte maximale Schallimmissionen für drei gleichzeitig in engen räumlichen Zusammen-
hang eingesetzte und unter Volllast arbeitende Baumaschinen mit einem maximal Beurteilungspegel von 
113,6 dB(A) [110 dB(A), 109 dB(A) und 107 dB(A)]. 

Entfernung zum Emissionsort in m 5 10 20 50 100 200 

Beurteilungspegel in Dezibel dB(A) 91,6 85,6 79,6 71,6 65,6 59,6 
 

Auch im Bereich der Bodenentnahme wird es durch die eingesetzte Baumaschine zu 
Schallemissionen kommen. Für die Berechnung wird davon ausgegangen, dass der Kleiabbau durch 
einen 30 t Hydraulikbagger mit einem Löffelinhalt um 2 m³ erfolgen wird. Diese Bagger sind in der 
Regel mit Aggregaten von 140 kW ausgestattet, so dass sich entsprechend der 32. Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (32. BImSchV)4 i. V. m. Art 12 der 
Richtlinie 2000/14/EG ein zulässiger Schalleistungspegel von knapp 108 dB(A) ergeben wird. 
Daraus errechnen sich nach den oben genannten Vorschriften die in Tabelle 34 ermittelten 
Beurteilungspegel. Die genannten Belastungen werden jeweils um die ausgewählte 
Bodenabbaustelle auftreten. 

Tabelle 34: Überschlägig ermittelte maximale Schallimmissionen für einen unter Volllast arbeitenden Hydraulikbagger 
mit einem maximalen Beurteilungspegel von 108 dB(A). 

Entfernung zum Emissionsort in m 5 10 20 50 100 200 

Beurteilungspegel in Dezibel dB(A) 86,1 80,0 73,9 66,1 60,0 54,0 
 

Die Lkw-Transporte des Bodens führen ebenfalls zu Schallemissionen. Diese könne hier nicht mit 
Schallprognosen berechnet werden. Sie führen aber entlang der Transportstrecke wegen der sehr 
geringen Fahrgeschwindigkeit von max 30 km/h auf dem unbefestigten Weg nur zu geringen 
Emissionen, die von den Schallemissionen im Baubereich sowie an der Bodenabbaustelle überdeckt 
werden. 

                                                      
1 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (32. BImSchV): Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, zuletzt 

geändert durch Art. 23 des Gesetzes von 6. 1.2004, BGBl. I 2. 
2  Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 

über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen. 
3  Die angegebenen Schalleistungspegel sind entsprechend des Art. 12 der Richtlinie 2000/14/EG berechnet. 
4 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (32. BImSchV): Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, zuletzt 

geändert durch Art. 23 des Gesetzes von 6. 1.2004, BGBl. I 2. 
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Der Bedarf an Boden liegt bei ca. 10.000 m³ Auelehm und 13.000 m³ Sand. Vor dem Hintergrund 
einer Ladekapazität von etwa 8 m³/Lkw sind bei einem viermonatigen Bauzeitraum (~90 
Arbeitstage) im Mittel etwa 64 Lkw-Fahrten täglich (32 beladene Fahrten und 32 Leerfahrten) 
erforderlich. Da die Transporte nicht gleichmäßig über den gesamten Bauzeitraum verteilt sein 
werden, wird für die Zeiten mit hohem Transportaufkommen von einer verdoppelten Anzahl der 
Transporte ausgegangen, dies entspricht 128 Lkw-Fahrten pro Arbeitstag. 

Durch die Schallemissionen der Baumaschinen und Transportfahrzeuge ist mit Auswirkungen auf 
die Schutzgüter Tiere, Landschaftsbild und Mensch (Erholung, Wohnen) zu rechnen. 

6.3.1.3 Baubedingte Flächeninanspruchnahme 
Für die Baumaßnahmen werden abschnittsweise Flächen für die Lagerung von Materialien und 
Boden, das Abstellen von Baufahrzeugen sowie baubezogene Verkehrsflächen benötigt. 

Der Bau des Deiches erfolgt in Vor-Kopf-Bauweise, so dass außer der Deichtrasse für die 
Baumaßnahme entlang des Deiches keine weiteren Fläche baubedingt beeinträchtigt werden. Die 
Grenze des Baubereiches wird durch einen auffälligen Zaun markiert. 

Zusätzlich werden Flächen für die Baustelleneinrichtung in einer Größenordnung von max. 
2.000 m² erforderlich. Die Flächen werden im Siedlungsbereich (Wendehammer Pappelweg) und 
im Bereich der nördlichen Deichzufahrt (A-Gebiet des Biosphärenreservats) für die Zeit der 
Baumaßnahme beansprucht. 

Im Rahmen der baubedingten Flächeninanspruchnahme ist mit Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Tiere und Pflanzen, Boden, Landschaftsbild, Mensch (Erholung) sowie Kultur- und Sachgüter zu 
rechnen. 

6.3.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 
Tabelle 35: Anlagebedingte Wirkfaktoren des Vorhabens auf die Schutzgüter 

Wirkfaktoren potentielle Auswirkungen betroffene Schutzgüter nach UVPG 
Flächeninanspruchnahme 
durch Deichkörper  

− Verlust/Veränderung von Vegetation 
− Überbauung von Tierlebensräumen 
− Überschüttung von Boden 
− Veränderung des Wasserhaushalts 
− Veränderung des Landschaftsbildes 
− Gefährdung von Bodendenkmälern 
 

Pflanzen und Tiere 
Boden 
Wasser 
Klima/Luft 
Landschaft/Landschaftsbild 
Mensch (Erholung) 
Kultur- und Sachgüter 

Versiegelung/Teilver-
siegelung von Flächen 

− Verlust von Lebensraum 
− Verlust ökolog. Bodenfunktionen 
− Veränderung des Landschaftsbildes 

Pflanzen und Tiere 
Boden 
Wasser 
Klima/Luft 
Landschaft/Landschaftsbild 
Mensch (Erholung) 

Bodenentnahmen − Offenlegung von Grundwasser 
− Abbau von Boden 
− Veränderung des Landschaftsbildes 
− Veränderung der Landschaft (Vegetation, 

Tierlebensräume) 
− Gefährdung von Bodendenkmälern 
 

Wasser 
Boden 
Landschaftsbild 
Klima/Luft 
Pflanzen und Tiere 
Kultur- und Sachgüter 

 

6.3.2.1 Flächeninanspruchnahme 
Durch den Deichbau wird Fläche beansprucht. Die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme wird 
sich auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Landschaftsbild, Mensch (Erholung) 
sowie Kultur- und Sachgüter auswirken. Auf dem zukünftig neuen Deich wird Grünland angesät, 
das sich erfahrungsgemäß aufgrund von Standort und Pflege zu mesophilem Grünland entwickeln 
wird. 

Die absolute Flächeninanspruchnahme durch den Deich beträgt etwa 1,4 ha. 
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6.3.2.2 Bodenversiegelungen 
Im Rahmen der Anlage von betonierten Deichverteidigungswegen entlang der Trasse ergeben sich 
zusätzliche Versiegelungsflächen. Der Deichverteidigungsweg erhält eine Breite von 3 m; dazu 
kommen Zufahrten sowie eine Überfahrt. In der Summe wird eine Fläche von 1.760 m² neu 
versiegelt. 

Durch die Neuversiegelungen von Boden kommt es zu Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden, 
Tiere und Pflanzen und Landschaftsbild. 

6.3.2.3 Bodenentnahmen 
Die Bodenentnahmestelle wurde wegen der bereits früher erfolgten Planfeststellung, des 
Vorkommens geeigneten Bodenmaterials (Auelehm, Sand) sowie einer möglichst geringen 
Entfernung zur geplanten Deichtrasse ausgewählt. Dabei ist auch der Grundsatz zu berücksichtigen, 
Bodenabbauten im Sinne eines sparsamen Flächenverbrauchs möglichst vollständig auszubeuten. 

Durch den Bodenabbau entsteht ein künstliches, aber zukünftig naturnah gestaltetes Gelände mit 
temporären Stillgewässern in der Landschaft. Die bisherige, landwirtschaftliche Nutzung der 
Flächen wird zukünftig nicht mehr möglich sein. Die Flächen werden, um den naturschutzrecht-
lichen Ausgleich auf der Abbaufläche zu erreichen, naturnah gestaltet und der Sukzession über-
lassen bzw. im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen entsprechend den naturschutz-
fachlichen Erfordernissen hergerichtet und gepflegt. 

6.3.2.4 Visuelle Wirkfaktoren 
Durch den Neubau des Deiches incl. Deichüberfahrten und Deichverteidigungsweg ergeben sich 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild.  

Besonders stark ist die visuelle Veränderung für den niedrig gelegenen Siedlungsbereich der 
Ortschaft Vietze. Hier wird der ungehinderte Blick auf die Elbe zu Gunsten des 
Hochwasserschutzes nicht mehr möglich sein. Aus der offenen Landschaft wird dagegen der 
Siedlungsbereich durch den Deich weitgehend abgeschirmt.  

Weiterhin gibt es Verluste von landschaftsprägenden Gehölzen, die zu weiteren Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes führen. 

Andererseits kann die Landschaft in Zukunft von dem neuen Deich besonders gut erlebt werden. 
Mit Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaftsbild und Mensch (Erholung) ist zu rechnen. 

6.3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 
Tabelle 36: Betriebsbedingte Wirkfaktoren des Vorhabens auf die Schutzgüter 

Wirkfaktoren  poten zielle Auswirkungen  betroffene Schutzgüter nach UVPG  
 

Pflege und Unterhaltung 
des Deiches 

− Regelmäßige Mahd und 
Beweidung der Grasnarbe 

Pflanzen und Tiere 
 

 

Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen 
Die Pflege des Deiches wird voraussichtlich durch eine zweimalige Schafbeweidung im Juni und 
August/September mit anschließender Nachmahd durchgeführt.  
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7 Umweltauswirkungen des Deichneubaus und der 
 Bodenentnahme 

Darstellung auf den Blättern Nr. 9 und 10 

Die Beschreibung und Darstellung der Auswirkungen erfolgt im Text und auf den Karten getrennt 
nach bau- und anlagebedingten Beeinträchtigungen. Auf Blatt 9 werden die Auswirkungen auf die 
Pflanzen und Tiere dargestellt, auf Blatt 10 die Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, 
Landschaftsbild, Mensch sowie Kultur- und Sachgüter. Textlich wird die Erheblichkeit der 
beeinträchtigenden Auswirkungen erläutert. Lediglich die zu vermutenden erheblichen und/oder 
nachhaltigen Beeinträchtigungen werden in den Karten dargestellt. 

Die Auswirkungen werden jeweils durch einen oder mehrere Hauptwirkfaktoren hervorgerufen. 
Der/die Effekt(e) wirken dabei auf Flächen und Funktionen unterschiedlicher Empfindlichkeiten. 
Die Empfindlichkeit der betroffenen Flächen und Funktionen wird jeweils aus den Bewertungs-
teilen in Kapitel 3 übernommen.  

Diese Auswirkungen können, sofern sie bestimmte Schwellen überschreiten, zu erheblichen Beein-
trächtigungen der Schutzgutfunktionen führen. Diese Beeinträchtigungen werden, soweit in diesem 
Planungsstadium möglich, durch ermittelte Flächenbeeinträchtigungen oder Streckenabschnitte 
quantifiziert und eindeutig als erhebliche Beeinträchtigungen bezeichnet. 

Für jede Umweltauswirkung erfolgt eine Einstufung in die Rahmenskala für die Bewertung von 
Umweltauswirkungen nach KAISER (2013) als gutachterlicher Vorschlag. Damit wird bereits in 
diesem frühen Stadium die Erheblichkeit der Umweltauswirkungen operationalisiert und 
beschrieben. Folgende Stufen werden unterschieden. 

Tabelle 37: Rahmenskala für die Bewertung von Umweltauswirkungen (KAISER 2013) 

Stufe/  
Bezeichnung 

Einstufungskriterien  

IV 
Unzulässigkeits-
bereich 

Rechtsverbindliche Grenzwerte für das betroffene Umweltschutzgut werden überschritten oder es 
findet eine Überschreitung anderer rechtlich normierter Grenzen der Zulässigkeit von Eingriffen 
oder sonstigen Beeinträchtigungen statt, die nach den einschlägigen Rechtsnormen nicht 
überwindbar sind. 

III 

Zulässigkeits-
grenzbereich 

(optionale Unter-
gliederung) 

Rechtsverbindliche Grenzwerte für das betroffene Umweltschutzgut werden überschritten oder es 
findet eine Überschreitung anderer rechtlich normierter Grenzen der Zulässigkeit von Eingriffen 
oder sonstigen Beeinträchtigungen statt, die nach den einschlägigen Rechtsnormen nur 
ausnahmsweise aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses oder des 
Allgemeinwohls bzw. aufgrund anderer Abwägungen überwindbar sind.  

In Abhängigkeit vom Ausmaß der zu erwartenden Beeinträchtigungen sowie der Bedeutung und 
Empfindlichkeit betroffener Schutzgutausprägungen kann der Zulässigkeitsgrenzbereich unter-
gliedert werden. 

II 

Belastungsbereich 

(optionale Unter-
gliederung) 

Das betroffene Umweltschutzgut wird erheblich beeinträchtigt, so dass sich daraus nach den 
einschlägigen Rechtsnormen eine rechtliche Verpflichtung ableitet, geeignete Maßnahmen zur 
Kompensation zu ergreifen. Die Beeinträchtigungen sind auch ohne ein überwiegendes 
öffentliches Interesse oder Allgemeinwohl bzw. anderer Abwägungen zulässig. 

In Abhängigkeit vom Ausmaß der zu erwartenden Beeinträchtigung sowie der Bedeutung und 
Empfindlichkeit betroffener Schutzgutausprägungen kann der Belastungsbereich untergliedert 
werden. 

I 

Vorsorgebereich 
Die Beeinträchtigung des betroffenen Umweltschutzguts erreicht nicht das Maß der Erheblichkeit, 
ist aber unter Vorsorgegesichtspunkten beachtlich, z.B. auch bei der Berücksichtigung von 
Vorkehrungen zur Vermeidung oder Verminderung der Beeinträchtigung. Aufgrund der geringen 
Schwere der Beeinträchtigung führt diese nicht zu einer rechtlich normierten Verpflichtung, 
geeignete Maßnahmen zur Kompensation zu ergreifen. 

0 
belastungsfreier 
Bereich 

Das betroffene Umweltschutzgut wird weder positiv noch negativ beeinflusst. 

+ 
Förderbereich 

Es kommt zu einer positiven Auswirkung auf das betroffene Umweltschutzgut, z.B. durch eine 
Verminderung bestehender Umweltbelastungen. 
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Berührt sind überwiegend bau- und anlagebedingte Beeinträchtigungen der Schutzgüter. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass die baubedingten Beeinträchtigungen nur während eines begrenzten 
Zeitraums von voraussichtlich vier bis sechs Monaten auftreten werden. Bauunterbrechungen sind 
technisch nur notwendig, sofern im Winter Frost auftritt oder Hochwasserereignisse die Arbeiten 
unmöglich machen. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass nur in Ausnahmefällen 
baubedingte Beeinträchtigungen als erheblich oder nachhaltig zu bewerten sind. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die ermittelten Flächenangaben auf Grund des noch recht groben 
Planungsmaßstabes (1 : 2.000) und der zu Grunde gelegten Vorplanung Näherungswerte sind. Zur 
Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sind in dem anschließend zu erarbei-
tenden Landschaftspflegerischen Begleitplan auf Grundlage des größeren Maßstabes (1 : 1.000) und 
der Entwurfsplanung die exakten Werte zu ermitteln. Diese bieten die Grundlage zur Ermittlung 
von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 

Abschließend erfolgt in einer tabellarischen Auflistung die Darstellung aller Auswirkungen durch 
den geplanten Deichbau als Übersicht. 

7.1 Baubedingte Umweltauswirkungen 

7.1.1 Schutzgut Mensch 

7.1.1.1 Verlärmung von Flächen mit Wohnfunktion 
Während der Bauphase am Deich und der Abbautätigkeit im Bereich der Bodenentnahmen treten 
über einen Zeitraum von vier bis sechs Monaten erhöhte Schallemissionen auf. Die Schallemis-
sionen treten ausschließlich tagsüber (voraussichtlich 7.00 bis 18.00 Uhr) und an Werktagen auf. 

Die Deichtrasse hat einen minimalen Abstand von unter 20 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung.  

Zum Einsatz kommen ausschließlich Baumaschinen deren Geräuschemissionswerte die seit dem 3. 
Januar 2006 nach der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (32. 
BImSchV) i. V. m. Art 12 der Richtlinie 2000/14/EG geltenden maximalen Emissionsschallpegel 
nicht überschreitet.  

Die TA Lärm als 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum BImSchG hat für Baustellen keine 
Gültigkeit, die Grenzwerte werden aber als Orientierungswerte verwendet, um die Erheblichkeit der 
Beeinträchtigungen zu ermitteln. 

Es wird angenommen, dass am Deich drei Baumaschinen (Vibrationswalze, Planierraupe und 
Radlader) gleichzeitig arbeiten. Damit besteht für die Baustelle am Deich ein Beurteilungspegel von 
113,6 dB(A). Dieser Wert stellt den maximal zu erwartenden Beurteilungspegel dar. In vielen 
Fällen wird dieser deutlich darunter liegen, da oftmals nur ein bis zwei Maschinen eingesetzt 
werden und teilweise erhebliche Abschirmwirkungen bestehen, die hier nicht für jeden Punkt 
ermittelt werden können. Bei einem Abstand von 20 m werden damit max. 79,6 dB(A) erreicht. 

Es grenzt ein Dorfgebiet an, dessen Grenzwerte nach der TA Lärm bei tagsüber 60 dB(A) liegen. 
Dieser Wert wird erst in einem Abstand von ca. 190 m erreicht.  

Zusätzlich entstehen erhöhte Schallemissionen durch den Transportverkehr von Boden zur 
Baustelle entlang der Transportstrecke bis zur Bodenentnahme. Diese liegen aber deutlich unter den 
Werten für die Baumaschinen. 

Die Schallemissionen im Bereich der Bodenentnahme erreichen voraussichtlich in einem Abstand 
von 200 m Schallemissionen von 55 dB(A) und stellen damit keine Beeinträchtigung dar. Die 
Grenzwerte für Mischgebiete liegen bei 64 dB(A). Das nächstgelegen Wohnhaus weist einen 
Abstand von 400 m zur Bodenentnahme auf. 

Siedlungsnahe Freiräume werden durch einen 500 m-Radius um Siedlungen definiert. Diese werden 
im Rahmen aller Varianten zeitweise über den Richtwert von 55 dB(A) hinaus verlärmt. Die 
Auswirkungen sind allerdings relativ gering, da während der Zeiten, in denen der siedlungsnahe 
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Freiraum für Erholungsaktivitäten genutzt wird (überwiegend abends und am Wochenende), keine 
Bautätigkeit stattfindet. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Im Rahmen der Baumaßnahme wird für einen begrenzten Zeitraum von vier bis sechs Monaten der 
angrenzende Siedlungsbereich von Vietze durch den Einsatz von Baumaschinen teilweise stark 
durch Lärm beeinträchtigt. Die Lärmemissionen finden nur werktags, ca. zwischen 7:00 und 18:00 
Uhr, statt und dienen den betroffenen Anwohnern, in dem ein wirksamer Hochwasserschutz 
entsteht. 
Die 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (TA Lärm) findet für Baustellen keine 
Anwendung, so dass die dort festgelegten Grenzwerte nicht zu berücksichtigen sind. 
Es werden allerdings nur Geräte eingesetzt, deren Geräuschemissionswerte die seit dem 3. Januar 
2006 nach der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (32. 
BImSchV) i. V. m. Art 12 der Richtlinie 2000/14/EG geltenden maximalen Emissionsschallpegel 
nicht überschreiten. 

7.1.1.2 Beeinträchtigung von Erholungsflächen durch Verlärmung  

Durch den Deichbau treten bis in eine Entfernung von ca. 370 m von der Baustelle Schallemis-
sionen von über 55 dB(A) auf, die nach der DIN 18 005 (Schallschutz im Städtebau) als Orientie-
rungswerte für Grünanlagen und Sportflächen gelten. Überschreitungen dieser Werte können auch 
für die offene Landschaft mit hoher Erholungseignung als Beeinträchtigung angesehen werden. 

In Abhängigkeit vom Baufortgang sind daher insbesondere in den Monaten Juli bis Oktober 
Flächen mit Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung beeinträchtigt, die sich näher als 400 
m zur Baustelle am Deich befinden. Dies gilt allerdings nur an Werktagen. An Sonn- und Feier-
tagen, die in besonderem Maße der Erholung dienen, wird es keine Lärmbeeinträchtigungen geben. 

Das Untersuchungsgebiet weist eine hohe Eignung für die ruhige Erholung auf.  

Im Bereich der geplanten Standorte für Auelehmentnahmen ist nur eine geringfügige Beeinträch-
tigung von Erholungsbereichen zu erwarten. Wegen der abgelegenen Lage und der weitgehend 
fehlenden Infrastruktur halten sich in diesem Bereich nur ausnahmsweise Erholungssuchende auf.  

Die Auswirkungen auf die Erholungsnutzung durch die baubedingte Beeinträchtigung von 
Erholungsbereichen sind nicht nachhaltig und damit nicht erheblich, da sie nur für wenige Monate 
und räumlich eng begrenzt an den Werktagen auftreten. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Im Rahmen der Baumaßnahme wird für einen begrenzten Zeitraum von vier bis sechs Monaten die 
angrenzende Landschaft mit Bedeutung für die Erholungsnutzung durch den Einsatz von Bau-
maschinen teilweise stark durch Lärm beeinträchtigt. Die Lärmemissionen finden nur werktags, ca. 
zwischen 7:00 und 18:00 Uhr, statt. 
Es werden nur Geräte eingesetzt, deren Geräuschemissionswerte die seit dem 3. Januar 2006 nach 
der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (32. BImSchV) 
i. V. m. Art 12 der Richtlinie 2000/14/EG geltenden maximalen Emissionsschallpegel nicht 
überschreiten. 

7.1.2 Tiere (Lebensraumfunktion) 

7.1.2.1 Beunruhigung störempfindlicher Tierarten durch die Baumaßnahmen 
Baubedingte Beeinträchtigungen werden durch Störungen im Bereich der Baustelle am Deich 
ausgelöst. Diese Auswirkung tritt damit nur zeitlich und räumlich befristet auf. Als Bauzeit wird der 
Zeitraum Juli bis Dezember angestrebt, wobei bei Frost oder starkem Hochwasser nicht gearbeitet 
werden kann. Räumlich ist je nach Offenheit der Landschaft von Störungen bis in ca. 400 m 
auszugehen. Die Störempfindlichkeit ist allerdings artspezifisch sehr unterschiedlich. 
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Beeinträchtigungen und Störungen der Tierlebensräume werden während der Bauphase durch den 
Baumaschinenlärm und den gesamten Baubetrieb einschließlich menschlicher Anwesenheit verur-
sacht. Zwei bis drei Baumaschinen, an- und abfahrende Lkw sowie Bauarbeiter verursachen Stö-
rungen, die nicht so gleichförmig verlaufen, wie z.B. der Straßenverkehr und damit einen geringe-
ren Gewöhnungseffekt bewirken. 

Es ist davon auszugehen, dass die einzelnen Arten spezifische Fluchtabstände einhalten. Das 
Zurückweichen aus den ursprünglich genutzten Lebensräumen aufgrund der Störung führt damit zu 
einer temporären Verringerung des nutzbaren Lebensraumes. Die Beeinträchtigung der Tierlebens-
räume ist abhängig von der Empfindlichkeit der einzelnen Tiergruppen und der Entfernung von der 
Störquelle. Sie sind nur auf die Bauzeit beschränkt und daher in der Regel nicht nachhaltig. 

Im Folgenden werden die einzelnen Artengruppen nacheinander hinsichtlich der spezifischen 
Empfindlichkeiten und denkbaren Beeinträchtigungen abgehandelt. 

Biber und Fischotter 
Beide Arten sind nachtaktiv und daher durch die Baumaßnahmen lediglich betroffen, wenn sich 
Baue in relativer Nähe von ca. 200 m zur Deichbaumaßnahme befinden. Dies ist für beide Arten 
auszuschließen. 

Der Abstand zu den vermutlich regelmäßig von Biber und Fischotter genutzten Bereichen des 
Elbeufers beträgt im Süden ca. 200 m und im Norden ca. 50 m. Kernbereiche des Lebensraumes 
sind nicht betroffen. Im Bereich der Bodenentnahme entstehen geringere Schallemissionen, die 
allerdings dichter an potenziell besiedelten Flächen liegen.  

Es ist mit Beeinträchtigungen beider Arten zu rechnen, wobei ein Ausweichen auf weniger gestörte 
Bereiche problemlos möglich ist. Eine erhebliche Beeinträchtigung entsteht nicht. 

Fledermäuse 
Beeinträchtigungen der Fledermäuse sind durch baubedingte Störungen nicht zu erwarten. Dies 
begründet sich aus dem zeitlichen Ausschluss der Fledermausaktivitäten und den Baumaßnahmen. 
Lediglich für mögliche Paarungs- oder Wochenstubenquartiere in der Nähe der Deichtrasse, 
insbesondere zwischen Deich-km 0+400 und dem Bauende wird eine geringe Empfindlichkeit 
prognostiziert, da Beeinträchtigungen durch Lärm nicht vollkommen auszuschließen sind. 

Brutvögel 
Die Bewertung der Brutvogellebensräume erfolgt auf Grundlage der Gefährdung und des aktuellen 
Vorkommens von Brutvögeln. Berücksichtigt wird ein Brutrevier, dessen Abgrenzung sich aus 
Beobachtungen der verschiedenen Erfassungsgänge ergibt. 

Störeffekte können dann auftreten, wenn während der Brutzeit der Vögel die Baustelle eingerichtet 
wird und die Erdarbeiten aufgenommen werden. Später ist mit zunehmenden Gewöhnungseffekten 
zu rechnen, die allerdings hier nicht berücksichtigt werden können, da sie kaum vorhersehbar sind. 

Negative Auswirkungen auf das Fortpflanzungsgeschehen sind bei Unterschreitung einer gewissen 
Distanz zu erwarten (vgl. Tab. 27, Kapitel 3.6.4). Im Abstand von unter 50 m zur Deichtrasse 
brüten die Arten Weißstorch, Feldsperling und Girlitz. Störeffekte sind nur bei Baumaßnahmen in 
der Brutzeit (April bis Juli) zu erwarten. Alle drei Arten sowie weitere häufige Arten des 
Siedlungsraumes sind an Störungen durch Menschen, wie sie in Siedlungen auftreten, angepaßt und 
kommen damit zurecht. Störempfindliche Arten kommen entlang der Deichtrasse nicht vor. 

Seeadler und Rotmilan nutzen vor allem die siedlungsfernen Bereiche regelmäßig zur 
Nahrungssuche. Wegen der Größe ihres Revieres sind sie in der Lage bei Störungen räumlich auf 
ungestörte Bereiche auszuweichen. 

Im Umfeld der Fläche, die für den Bodenabbau genutzt wurde, kommen mit Braunkehlchen, Pirol, 
Neuntöter und Feldlerche Arten vor, die in höherem Maße gegenüber Störungen empfindlich sind.  

Der Abbau findet in einem Vogelbrutgebiet von überwiegend mittlerer Bedeutung statt. Die Fläche 
wird durch den Abbau für Brutvögel deutlich aufgewertet, wie die benachbarten Flächen des bereits 
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bestehenden Bodenabbaugeländes beweisen. 

Rastvögel 
Grundsätzlich sind Störungen von Rastvögeln als weniger intensiv zu werten als Störungen von 
Brutvögeln. Rastvögel können groß- oder kleinräumig in ungestörte Landschaftsteile ausweichen, 
während Brutvögel ihre Brut zu versorgen haben und damit räumlich gebunden sind. Für Rastvögel 
sind nur in geringem Umfang Störwirkungen zu erwarten, da die Deichbaumaßnahmen in Be-
reichen stattfinden, die keine großflächig offenen Niederungsbereiche aufweisen und als Rastgebiet 
für durchziehende und überwinternde Vögel eine beondere Bedeutung haben.  

Von mittlerer Bedeutung für Rastvögel sind die Uferbereiche der Elbe sowie die offeneren und 
gewässerreichen Teile der Kleibodenentnahme.  

Die vorgesehene Bodenentnahmefläche befindet sich nicht in einem Bereich, der Bedeutung als 
Rastgebiet für durchziehende und überwinternde Vögel hat. Benachbart weist die bereits 
hergerichtete alte Abbaustelle eine mittlere Bedeutung für Rastvögel auf. Hier rasten gelegentlich 
kleinere Ansammlungen von Enten und Watvögeln. Diese können durch die Störungen, die vom 
Bodenabbau ausgehen für den Abbauzeitraum bzw. die Zeiten des Maschineneinsatzes vertrieben 
werden. 

Amphibien und Reptilien 
Störungen von Amphibien oder Insekten werden in geringerem Maße auftreten, da diese Arten-
gruppen einen weitaus kleineren Lebensraum beanspruchen und ihr Aktionsradius entsprechend 
gering ist. Zu berücksichtigen sind für die Amphibien allerdings die Wanderungen vom Winter-
quartier zum Laichgewässer sowie vom Laichgewässer ins Sommerquartier. 

Ein Gartenteich im Bereich des Bauanfangs bei 0+020 ist Laichgewässer des Laubfroschs. Hier 
kann es durch den Baubetrieb (Lärm, Erschütterungen) zu Störungen des Laichgewässers im 
Zeitraum zwischen Mitte März und Ende Mai kommen, das unmittelbar binnenseitig an die 
Deichtrasse angrenzt. 

Im weiteren Verlauf grenzen mit den Gärten und dem Vorlandgrünland Sommerlebensräume 
allgemeiner Bedeutung für Amphibien an. Hier besteht die Möglichkeit für die Tiere die gestörten 
Bereiche zu meiden. Schutzmaßnahmen im Trassenbereich sind erforderlich. 

Beim Abbau von Boden auf einer Ackerfläche ist nicht mit Störungen von Amphibien zu rechnen. 
Dagegen entstehen neue Laichgewässer für Amphibien. 

Heuschrecken und Tagfalter 
Diese Insektenartengruppen sind gegenüber Störungen durch den Baubetrieb wegen ihrer geringen 
Störanfälligkeit nicht empfindlich. Für diese Artengruppen sind vor allem die anlagebedingten 
Beeinträchtigungen im Rahmen der Überbauung von wertvollen Lebensräumen zu berücksichtigen 
(vgl. Kapitel 7.2.2). 

 

Weitere baubedingte Beeinträchtigungen entstehen durch den Bodentransport zwischen der 
Bodenentnahme und der Deichtrasse. Es ergeben sich voraussichtlich für den Zeitraum zwischen 
Juli und Dezember Störungen durch Lärm und Anwesenheit von Menschen und Maschinen. 

Die Erhöhung der transportbedingten Schallimmissionen in den angrenzenden Tierlebensräumen ist 
relativ gering und nicht nachhaltig, da sie lediglich für einen überschaubaren Zeitraum von vier bis 
sechs Monaten stattfinden. Es wird voraussichtlich außerhalb der Brut- und Setzzeit gebaut, was 
Voraussetzung für die genannten relativ geringen Auswirkungen durch Störwirkungen ist. 
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Tabelle 38: Beeinträchtigung / Störung von Tierlebensräumen 

Abschnitt Betroffene Arten/Artengruppen Beschreibung 

Deich-
trasse 

Brutvögel (u.a. Weißstorch, Feldsperling, 
Girlitz) 

Störung der Brut des Weißstorchs möglich. Die übrigen 
Arten nicht betroffen 

Rastvögel Keine Beeinträchtigung. 

Biber-/Fischotter Geringe Beeinträchtigung im Bereich 0+350 bis Bauende 

Fledermäuse Geringe Beeinträchtigung für mögliche Quartiere in 
unmittelbarer Nähe zur Baustelle. 

Amphibienlaichgewässer Beeinträchtigung im Bereich Bauanfang bis 0+100 
zwischen Mitte März und Ende Mai 

Lebensräume von Tagfaltern/Heuschrecken Keine Beeinträchtigungen 

Boden-
entnahme 

Brutvögel (u.a. Braunkehlchen, Pirol, 
Feldlerche, Neuntöter) 

Erhebliche Beeinträchtigungen im Zeitraum April bis Juli 
im Umfeld bis ca. 190 m (55 dB-Grenzlinie) 

Rastvogelgebiete Geringe Beeinträchtigung im Umfeld bis ca. 190 m (55 
dB-Grenzlinie) 

Biber/Fischotter Beeinträchtigungen im Abstand bis 200 m, Intensität 
abhängig von nutzbarem Lebensraum im Umfeld 
(geflutete bzw. Wasser führende Gewässer der best. 
Kleientnahme) 

Fledermäuse Keine Beeinträchtigung 

Lebensräume von Tagfaltern/Heuschrecken Keine Beeinträchtigung 
 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Biber/Fischotter:   Vorsorgebereich 
Fledermäuse:   Vorsorgebereich 
Es werden keine Ruhe- und Fortpflanzungsstätten von Biber und Fischotter durch Störungen 
beunruhigt. Mögliche Quartiere von Fledermäusen, die in unmittelbarer Nähe zur Baustelle liegen, 
können ggf. durch Lärm und Erschütterungen gestört werden. Durch eine ökologische Baube-
gleitung sind die Quartiere rechtzeitig zu ermitteln und zu sichern. Nahrungshabitate unterliegen 
nicht dem Schutz nach § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Die Baumaßnahme ist räumlich und zeitlich eng begrenzt. Eine Verschlechterung des Erhaltungs-
zustands der lokalen Population entsteht nicht. Individuenverluste sind auszuschliessen. 

Brutvögel:   Vorsorgebereich 
Rastvögel:   Vorsorgebereich 
Zu berücksichtigen ist der Brutplatz des Weißstorchs unmittelbar im Bereich des Bauendes. Bei 
erfogreicher Brut sind voraussichtlich im Juli noch Junge im Nest und es entsteht möglicherweise 
eine erhebliche Beeinträchtigung der Brut. Das Ausfliegen der Jungen ist vor Beginn der 
Baumaßnahme abzuwarten. 

Die Baumaßnahmen berücksichtigen grundsätzlich die Brutzeit, daher sind erhebliche 
Beeinträchtigungen durch Störungen an Brutplätzen auszuschließen. Der Erhaltungszustand der 
lokalen Population wird für keine Art verschlechtert. Die Baumaßnahme ist zeitlich und räumlich 
eng begrenzt.  

Rastvögel bzw. Ruhestätten von Vögeln sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Kurzzeitige 
Störungen von am Elbeufer rastenden kleinen Trupps sind nicht auszuschließen, stellen aber keinen 
Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 dar. 

Tagfalter/Heuschrecken: belastungsfreier Bereich 

Störungen der Artengruppen sind auszuschliessen. 
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7.1.2.2 Direkte Beeinträchtigung von Tieren und deren Habitaten durch die Baumaßnahme 
Insbesondere für Kleintiere, wie Amphibien, Reptilien oder verschiedene Insekten besteht die 
Gefahr von Individuenverlusten durch die Baumaßnahme. 

Bei Brutvögeln und Fledermäusen ist diese Gefahr bei Baufeldräumung in der Brut- und Setzzeit 
gegeben. Insbesondere wenn Gehölze betroffen sind. Vor der Baufeldräumung, vorzugsweise im 
Herbst und Winter, ist in den betroffenen Bäumen des Trassenbereichs durch einen Fachmann eine 
Kontrolle von Baumhöhlen nach Quartieren/Niststätten durchzuführen.  

Im Bereich des Bauanfangs befindet sich ein naturnaher Gartenteich, der als Laichgewässer für den 
Laubfrosch dient. Hier sind für den Zeitraum der Anwanderung und der Bindung an das 
Laichgewässer (Mitte März bis Ende Mai) Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Wenn sich die Bautrasse zwischen Laichgewässer und Sommer- oder Winterquartier befindet, kann 
es zu einer direkten Gefährdung von Individuen oder zu Störungen des Wanderverhaltens durch die 
Baustellenaktivitäten kommen. Die saisonalen Wanderzeiten liegen je nach Art unterschiedlich 
zwischen Februar/März und Juli. Bei Baumaßnahmen zwischen Juli und Februar sind keine 
Beeinträchtigungen zu erwarten. 
Tagfalter und Heuschrecken sowie andere Insekten sind eher durch die baubedingte 
Beeinträchtigung ihrer Habitate betroffen. Im Rahmen von Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 
sind entsprechende Flächen auszuzäunen. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Fledermäuse, Brutvögel, Tagfalter/Heuschrecken: Vorsorgebereich 
Durch Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, insbeondere Kontrollen vor Beginn der Baumaß-
nahme sowie Auszäunungen, wird sichergestellt, dass die Erheblichkeitsschwelle des § 14 
BNatSchG nicht erreicht und auch artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht erfüllt werden. 

7.1.3 Boden 

7.1.3.1 Beeinträchtigungen des Bodens im Bereich der Baustellenflächen 
Die Baumaßnahmen fínden in Vor-Kopf-Bauweise statt. Auf relativ kleiner Fläche sind Bereiche 
für die Baustelleneinrichtung und zum Rangieren der Baufahrzeuge erforderlich. Hier werden 
Maschinen abgestellt und rangiert, stehen Baucontainer und wird Material gelagert. Diese Flächen 
werden nach aktuellem Kenntnisstand im Siedlungsbereich liegen (Wendehammer Weidenweg). 

Hierfür wird zu Beginn der Baumaßnahmen der Oberboden abgeschoben und randlich gelagert. 
Nach Errichtung des Deiches wird der Boden gelockert, der Oberboden wieder aufgebracht und mit 
standortgerechter Saatgutmischung eingesät bzw. wieder als Acker genutzt.  

Die Beeinträchtigung des Bodens in diesen Bereichen besteht in der zeitweiligen Überschüttung 
und Verdichtung durch Baumaschinen. Die Intensität der Beeinträchtigung ist davon abhängig, wie 
empfindlich die betroffenen Standorte sind. Auf den beanspruchten überwiegend sandigen bis leicht 
lehmig-sandigen Böden sind nur geringe bis mittlere Beeinträchtigungen des Bodens zu erwarten. 

Beeinträchtigungen des Bodens während der zeitlich begrenzten Bauphase sind auf Basis der 
Naturnähe bzw. Vorbelastung der Böden zu bewerten. Die Beeinträchtigungen treten allerdings nur 
für vier bis sechs Monate auf.  

Die zeitweilige Beanspruchung von Boden stellt keine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne von § 
14 BNatSchG dar, wenn die beanspruchte Fläche auf das erforderliche Mindestmaß begrenzt bleibt. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Die Beeinträchtigung des Bodens entsteht sehr kleinräumig und kurzzeitig auf Flächen mit Böden, 
die keine besondere Naturnähe aufweisen. Die Beeinträchtigung ist nicht erheblich und wird durch 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, wie gezielte Flächenauswahl und anschließende 
Bodenlockerung, weiter abgemildert. 
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7.1.4 Wasser 

7.1.4.1 Potenzielle Verunreinigungen des Grundwassers und von Oberflächengewässern 
 durch umweltgefährdende Stoffe 
Beim Bau des Deiches sowie bei dem dafür erforderlichen Bodenabbau werden verschiedene 
Maschinen eingesetzt. Durch Unfälle oder Havarien können umweltgefährdende Stoffe, wie Treib-
stoffe, Motoren- oder Hydrauliköle austreten und im Boden versickern oder direkt in Oberflächen-
gewässer gelangen. 

Wegen der geringen Grundwasser-Flurabstände und der Naturnähe der vorhandenen Kleingewässer 
besteht entlang der Bautrasse und im Bereich des Bodenabbaues eine hohe Empfindlichkeit 
gegenüber diesem Szenario. 

Ein Unfall oder Havariefall erscheint allerdings bei entsprechender Vorsicht als sehr 
unwahrscheinlich. Daher besteht nur hypothetisch die Möglichkeit von Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Wasser. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Die Beeinträchtigung des Wassers besteht nur im Falle von groben oder leichtfertigen Verstößen 
sowie Vorsatz gegen Bodenschutzregelungen nach § 4 BBodSchG und ist damit hypothetisch. 
Eine Erheblichkeit besteht bei üblichem Umgang und der Vermeidung von Unfällen und Havarien 
nicht. 

7.1.5 Klima/Luft 
7.1.5.1 Schadstoff- und Staubemissionen durch Baumaschinen 
Es wird während der vier bis sechs Monate andauernden Baumaßnahme an der Deichbaustelle und 
bei der Bodenentnahme zu Schadstoffemissionen der Baumaschinen sowie zu begrenzten 
Staubemissionen durch Schüttvorgänge und Fahrzeugbewegungen kommen. Dabei wird die 
lufthygienische Situation im näheren Umfeld der Baustelle beeinträchtigt. 

Es ist allerdings davon auszugehen, dass durch den Einsatz weniger Maschinen keine erhebliche 
Verschlechterung der guten Luftqualität im Untersuchungsraum auftreten wird. Beim Transport des 
Bodens über unbefestigte Wege ist bei lang anhaltender trockener Witterung lokal mit erhöhten 
Staubemissionen oder Staubverwehungen zu rechnen. Diese können durch das regelmäßige 
Feuchthalten des Transportweges vermieden werden. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Die Beeinträchtigung der Luft besteht nur in sehr geringem Umfang durch Schadstoffemissionen 
der Baufahrzeuge und, in Abhängigkeit von der Witterung, durch Staubverwirbelungen beim 
Bodentransport. Letztere Beeinträchtigung ist nicht erheblich und kann durch Maßnahmen zur 
Vermeidung weiter reduziert werden. 

7.1.6 Landschaftsbild 

7.1.6.1 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Baustellenflächen 
Während der Baumaßnahme wird das Landschaftsbild im Bereich der Baustelle und im Bereich des 
Bodenabbaues durch offene Bodenbereiche, Zwischenlagerflächen von Boden und vegetationsfreie 
Baustellenflächen beeinträchtigt. 

Diese Situation wird voraussichtlich nur für vier bis sechs Monate vorhanden sein und ist räumlich 
eng begrenzt.  

Die zu erwartenden baubedingten Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind jedoch weder als 
erheblich noch als nachhaltig zu bezeichnen, da die negativen Wirkungen nur für wenige Monate 
und in einem eng begrenzten Raum wirken. Verluste von Gehölzen auch für die Baustreifen werden 
unter anlagebedingten Beeinträchtigungen berücksichtigt (Kapitel 7.2.7). 
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Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die vegetationslosen Baustellen- und Abbaube-
reiche besteht nur kurzzeitig und in sehr geringem räumlichen Umfang. 
Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes entstehen nicht, eine Vermeidung dieser 
geringen und subjektiv sehr unterschiedlich beurteilten Beeinträchtigungen ist nicht möglich. 

7.1.7 Kultur- und Sachgüter 

7.1.7.1 Beeinträchtigung von archäologischen Denkmalen durch 
 Baustellenflächenmaßnahme und Bodenabbau 
Generell sollten Flächen mit vermuteten Funden nicht für Baustellenflächen genutzt werden. Da die 
Angaben über die exakte flächenhafte Ausdehnung der archäologischen Denkmale recht ungenau 
sind (es handelt sich lediglich um Hinweise auf vermutete Funde) ist aber nicht auszuschließen, 
dass Fundplätze durch die Baustellenflächen beeinträchtigt werden, die sich nicht im unmittelbaren 
Trassenbereich befinden. Denkbar sind auch Neufunde im Rahmen der Bauarbeiten. In solchen 
Fällen sind die Arbeiten zu unterbrechen und die obere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen. 
In der Regel muss der Behörde eine Frist zur Dokumentation der Funde eingeräumt werden. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Durch die Baumaßnahmen sind keine Beeinträchtigungen an und im Umfeld von bekannten 
Bodendenkmälern zu erwarten. Sollten während der Erdarbeiten Funde gemacht werden, so ist 
Fachleuten ausreichend Zeit für eine sachgerechte Dokumentation einzuräumen. 

7.2 Anlagebedingte Auswirkungen 

7.2.1 Schutzgut Mensch (Wohnen, Erholung) 
Die Auswirkungen des Deichausbaues für den Menschen sind vor allem positiv. Der ausgebaute 
Deich verstärkt den Hochwasserschutz für den gesamten Raum links der Seege, was angesichts der 
Erfahrungen mit den Hochwassersituationen 2002, 2003, 2006, 2011 und insbesondere 2013 
unbedingt notwendig ist. 

7.2.1.1 Inanspruchnahme von Flächen mit Bedeutung für die naturnahe Erholung 
Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sind nicht zu erwarten, da keine wichtigen Flächen oder 
Strukturen überbaut werden. Im Gegenteil, der Deich mit dem Deichverteidigungsweg ermöglichst 
zukünftig das Erleben der Landschaft von erhöhter Warte. 

Die Fläche der Bodenentnahme wird sich von einer Ackerfläche in eine strukturreiche und 
naturnahe Landschaft mit Kleingewässern und Feuchtezonen entwickeln. Damit entsteht eine 
Aufwertung des Potentials für eine naturnahe Erholung. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Belastungsfreier Bereich 
Durch den Deichbau entstehen keine Beeinträchtigungen für die naturnahe Erholung. Es ist eher 
von einer verbesserten Erlebbarkeit der Landschaft vom geplanten Deich auszugehen. 

7.2.2 Pflanzen (Vegetation) 

7.2.2.1 Verlust von Biotopflächen durch Inanspruchnahme 
Verluste von Biotopflächen finden im Bereich der Deichkörper statt. Durch Überbauung werden die 
vorhandenen Biotope zerstört und Gehölzflächen beseitigt.  

Der Verlust von Einzelgehölzen wird im Rahmen der Auswirkungen auf das Landschaftsbild (vgl. 
Kapitel 7.2.7) dargestellt.  
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Mit dem Verlust eines Teiles einer Biotopfläche im Bereich der Trasse kann auch der Funktions-
verlust des gesamten Biotoptyps einhergehen, wenn z.B. der Wasserhaushalt verändert wird oder 
nur kleine Restflächen verbleiben. In diesem Fall wird die Gesamtfläche des entsprechenden 
Biotoptyps als Verlust gewertet und in der Karte kenntlich gemacht. 

Vor dem Hochwasser 2013 wurde ein Sanddamm als Notdeich auf der nun geplanten Deichtrasse 
errichtet. Der ursprüngliche Zustand konnte im Frühjahr 2014 nicht mehr im Gelände kartiert 
werden. Es wird aber der zu vermutende Zustand vor der Errichtung des Notdeiches in der 
Biotopkarte (Blatt Nr. 3) dargestellt und auch beim Biotopverlust berücksichtigt. 

Durch den Deichbau werden die in Tab. 39 dargestellten Biotopflächen in einer Größenordnung von 
1,46 ha überbaut, davon sind 0,61 ha Biotopflächen von "allgemeiner" bzw. "besonderer bis 
allgemeiner" Bedeutung (Wertstufen III und IV). Biotopflächen mit "besonderer" Bedeutung 
(Wertstufe V) werden nicht in Anspruch genommen. 

Für den Bodenabbau werden dagegen ausschließlich Ackerflächen in einer Größenordnung von ca. 
3 ha genutzt. 

Tabelle 39: Biotopflächen, die durch den Deich überbaut werden 

Code Biotoptyp  Wertstufe  gesetzl. 
Schutz 

Fläche  

HBA Allee/Baumreihe ohne § 17 494 m² 
GMF Mesophiles Grünland mäßig feuchter 

Standorte 
IV § 17 138 m² 

GMS Sonstiges mesophiles Grünland IV § 17 5.453 m² 
GFF Sonstiger Flutrasen IV § 17 286 m² 
UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur 

mittlerer Standorte 
III § 17 (Ü.) 226 m² 

GIA Intensivgrünland der 
Überschwemmungsbereiche 

II  4.485 m² 

GRR Artenreicher Scherrasen II  27 m² 
GRA Artenarmer Scherrasen I  181 m² 
GRT Trittrasen I  11 m² 
AS Sandacker I  407 m² 
PHF Freizeitgrundstück I  62 m² 
OEL Locker bebautes Einzelhausgebiet mit 

Gärten 
I  447 m² 

ODL Ländlich geprägtes Dorfgebiet mit Gärten I  1.020 m² 
OVW Weg I  1.407 m² 
 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Zulässigkeitsgrenzbereich 
Durch den Deichbau entstehen Verluste wertvoller und besonders durch die FFH-Richtlinie und das 
NElbtBRG geschützte Flächen. Es entstehen erhebliche Beeinträchtigungen im Sinne von § 14 
BNatSchG und tlw. Beeinträchtigungen von gesetzlich geschützten Biotopen nach § 17 NElbtBRG. 
Dies gilt für die in Tab. 39 genannten Biotoptypen HBA, GMF, GMS, GFF und UHM mit einer 
Fläche von 6.597 m². Der Biotopverlust ist ausgleichbar bzw. ersetzbar. 

Die Unzulässigkeit des Vorhabens kann aus folgenden Gründen überwunden werden: 
• überwiegendes öffentliches Interesse (Hochwasserschutz für Siedlung), 
• Fehlen zumutbarer Alternativen, 
• Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und zur Kompensation erforderlich und möglich. 

Vorsorgebereich 
Verlust weiterer Biotopflächen mit "allgemeiner bis geringer" bzw. "geringer" Bedeutung (GIA, 
GRR, GRA, AS, PHF, OEL, ODL, OVW). Es entstehen weder erhebliche Beeinträchtigungen nach 
§ 14 BNatSchG noch sind Erhaltungsziele des FFH-Gebietes bzw. gesetzlich geschützte Biotope 
betroffen. 
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7.2.3 Tiere 

7.2.3.1 Inanspruchnahme von Tierlebensräumen 
Für das geplante Vorhaben werden ausschließlich Flächen im unmittelbaren Randbereich der Sied-
lung in Anspruch genommen. Daher entstehen insgesamt relativ wenige Verluste von Tierlebens-
räumen, jedenfalls ausschließlich solche, die bereits vorher durch Auswirkungen aus dem Sied-
lungsraum betroffen waren. 

Im Bereich der Bodenentnahme werden ausschließlich intensiv genutzte Ackerflächen für den 
Bodenabbau beansprucht. 

Die Überbauung von Flächen führt zur Inanspruchnahme (Verkleinerung) und Beeinträchtigung 
(Trennung, Verinselung) von Tierlebensräumen. Dadurch werden die Lebensräume verändert (z.B. 
hinsichtlich Vegetationsbedeckung, Wasserhaushalt oder räumlicher Zuordnung).  

Berücksichtigt werden die Vorkommen der untersuchten Artengruppen Biber/Fischotter, 
Fledermäuse, Brutvögel, Rastvögel, Amphibien, Heuschrecken und Tagfalter.  

Die Intensität des jeweiligen Funktionsverlustes der Tierlebensräume entspricht in der Regel der 
Empfindlichkeit der Flächen im Hinblick auf eine Inanspruchnahme. Auf Ausnahmen wird im Text 
gesondert hingewiesen. 

Biber und Fischotter 
Eine Beanspruchung von Flächen innerhalb der Kernbereiche der Reviere von Biber und Fischotter 
findet nicht statt. Beeinträchtigungen beider Arten sind eher durch baubedingte Störungen (vgl. 
Kapitel 7.1.3) zu erwarten. 

Fledermäuse 
Beeinträchtigungen von Fledermäusen sind durch den denkbaren Verlust von Sommerquartieren in 
den Bäumen oder Gebäuden zu erwarten, die im Trassenbereich stehen und gefällt bzw. beseitigt 
werden müssen. Im Vorfeld der Baumfällungen und Gebäuderückbauten sind detaillierte Unter-
suchungen der Bäume/Gebäude auf mögliche Quartiere erforderlich. 

Weiterhin weisen die Gehölze im Siedlungsrandbereich eine (untergeordnete) Bedeutung als 
Leitstruktur für Fledermäuse auf 

Brutvögel 
Eine direkte Beeinträchtigung von Brutvögeln durch den Verlust von Revieren oder Niststätten 
findet für die Arten Weißstorch und Feldsperling statt. Der Weißstorchhorst, der sich auf einem 
Mast im Bereich des Bauendes befindet muss im Rahmen von Vermeidungsmaßnahmen außerhalb 
der Brutzeit versetzt werden und steht dann wieder uneingeschränkt und mit zukünftig freierem 
Anflug für die Besiedlung zur Verfügung. Mindestens ein Brutplatz des Feldsperlings ist durch den 
Verlust eines Brutbaumes betroffen. 

Im Rahmen des Bodenabbaus wird ein Brutrevier der Feldlerche verloren gehen. Derzeit ist noch 
unklar, ob Teilbereiche der in Aussicht genommenen Abbaufläche attraktiv für die Feldlerche 
gestaltet werden können. Randlich berührt wird ein Braunkehlchenrevier, dass aber gegenüber der 
aktuellen Ackernutzung eher eine Aufwertung des Lebensraumes erfahren wird. 

Rastvögel 
Für Rastvögel sind keine Flächenverluste zu erwarten. Da die Deichbaumaßnahmen einen 
siedlungsnahen Streifen beansprucht, der nicht als Rastfläche für Vögel geeignet ist. 

Verbesserte Bedingungen für Rastvögel werden zukünftig durch den Bodenabbau entstehen, da 
durch die Abgrabung und anschließende naturschutzgerechte Herrichtung Feuchtflächen und 
Temporärgewässer mit hoher Bedeutung für Rastvögel entwickelt werden. 

Amphibien 
Eine direkte Flächeninanspruchnahme von Amphibienlaichgewässern findet nicht statt. Allerdings 
gehen am Rand des Siedlungsbereiches Sommerlebensräume von Amphibien auf extensivem 
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Grünland verloren. Diese weisen keine herausgehobene Bedeutung auf, da die Flächen relativ 
intensiv beweidet werden. 

Eine zusätzliche Barrierewirkung durch die Neuanlage eines Deichverteidigungsweges entsteht 
nicht, da eine erkennbare Wanderung von Amphibien hier nicht zu erwarten ist. 

Die für den Bodenabbau genutzten Flächen werden sich dagegen zukünftig sehr positiv für 
Amphibien entwickeln. Hier werden neue Laichgewässer und strukturreiche Sommerlebensräume 
entstehen. 

Tagfalter und Heuschrecken 
Diese Insektenartengruppen sind nicht direkt durch die Überbauung von bedeutsamen Lebens-
räumen betroffen. Die zukünftigen Deichböschungen werden eine vergleichbare Lebensraum-
funktion erfüllen, wie die bestehenden Bereiche des Siedlungsrandes (Gartengrundstücke, Weg, 
angrenzendes Grünland). 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Belastungsbereich 
Fledermäuse: Die Fällung von Gehölzen und Beseitigung von Gebäuden, die potenzielle Quartiere 
für Fledermäuse bieten, stellt (möglicherweise) eine erhebliche Beeinträchtigung nach § 14 
BNatSchG dar, die ausgeglichen werden kann. Durch Vermeidungsmaßnahmen wird sichergestellt, 
dass keine Individuenverluste entstehen. Ein Verlust potenzieller Quartiere (vor allem kurzzeitig 
besetzte Zwischenquartiere) kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Ersatzquartiere können 
jedoch vorzeitig geschaffen werden. 

Da eine hoher Anteil gut oder sogar besser geeigneter (potenzieller) Quartierbäume erhalten bleibt 
sind Beeinträchtigungen des günstigen Erhaltungszustands von Fledermauspopulationen nicht zu 
erwarten. Es liegt kein Verstoß gegen das Verbot nach § 44 Abs. 1 BNatSchG vor, weil die 
ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt ist. 

Brutvögel: Verlust eines Weißstorchbrutplatzes stellt Verstoß gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG dar. 
Durch Vermeidungsmaßnahme wird der Maststandort außerhalb der Anwesenheit von 
Weißstörchen (Winterhalbjahr) an sicherem und geeignetem Standort in der Nähe neu errichtet.  

Der mögliche Verlust von Gehölzen und anderen Habitaten, die Brutstätten für europäische 
Vogelarten (u.a. Feldsperling, Feldlerche) bieten, stellt eine erhebliche Beeinträchtigung nach § 14 
BNatSchG dar, die vermeidbar oder ausgleichbar ist. Für die Feldlerche durch den Bodenabbau und 
die nachfolgende naturnahe Herrichtung sowie die Vorkommen im Umfeld zu unterstellen, dass die 
ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt sind. 

Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG liegt nicht vor, da ein kleinräumiges Ausweichen 
möglich ist und so lediglich eine Verlagerung der Lebensstätten entsteht. Der Erhaltungszustand der 
lokalen Bestände wird nicht berührt. 

Amphibien: Durch die Errichtung des Deiches im nahen Umfeld eines Laubfrosch-Laichgewässers 
(Gartenteich) kann es zu Beeinträchtigungen während der Zu- und Abwanderung kommen. Durch 
Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen wird gewährleistet, dass keine Individuen-
verluste auftreten.  

Vorsorgebereich 
Beeinträchtigungen von Lebensräumen von Biber/Fischotter, Rastvögeln sowie Tagfaltern und 
Heuschrecken sind nur für realtiv unbedeutende Flächen und auf sehr begrenztem Raum zu 
erwarten. Es entstehen keine erheblichen Beeinträchtigungen. Maßnahmen zur Vermeidung und 
Minimierung sind erforderlich. 
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7.2.4 Boden 

7.2.4.1 Bodenaufschüttung und Bodenabgrabung 
Dort, wo der neue Deich errichtet wird, findet eine Bodenaufschüttung statt. Durch die 
Überschüttung des Bodens wird die Bodenentwicklung auf diesem Standort unterbrochen und die 
natürliche Lagerung stark verändert, um den technischen Ansprüchen an den Deich zu genügen. 
Eine Bodenüberschüttung findet auf einer Fäche von ca. 1,44 ha statt. 

Zusätzlich werden Bodenabgrabungen im Rahmen der Bodenentnahmen für den Deichbau 
erforderlich. Der vorgesehene Standort weist geeignete Vorkommen von Klei und Sand auf. Durch 
die Bodenabgrabung wird ebenfalls die Bodenentwicklung unterbrochen und der Standort in seinen 
Bodeneigenschaften verändert. Es entstehen Rohbodenstandorte bzw. im Bereich von Bodenent-
nahmen im Grundwasser subhydrische Standorte. Nach Beendigung des Bodenabbaus kann hier 
jedoch eine neue Bodenentwicklung einsetzen. Aktuell findet auf der Fläche intensive 
Ackernutzung (Maisanbau) statt. Der Boden ist also durch ständige Bearbeitung sowie das Befahren 
und den Eintrag von Düngern und Pflanzenschutzmitteln deutlich vorbelastet. Eine 
Bodenabgrabung wird auf ca. 3,0 ha stattfinden. 
Mit den genannten Auswirkungen gehen u.a. Veränderungen des Wasserhaushalts, der Vegetations-
bedeckung und der Naturnähe des Standorts einher. In Abhängigkeit vom Natürlichkeitsgrad des 
Bodens auf dem jeweiligen Standort ergeben sich unterschiedliche Empfindlichkeiten gegenüber 
der Aufschüttung und Abgrabung von Boden. 

Allgemein sind von der Bodenaufschüttung insbesondere sandige und eher nährstoffarme Böden 
betroffen. Für die Kleientnahme ist eine Ackerfläche mit lehmigem Gleyboden vorgesehen. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Belastungsbereich 
Die Bodenüberschüttung und Bodenabgrabung stellt eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Schutzguts Bodens nach § 14 BNatSchG dar. Durch Ersatzmaßnahmen besteht die Möglichkeit der 
Kompensation. Im Bereich der Bodenentnahme wird diese durch eine naturnahe Gestaltung und 
Entwicklung auf der gesamten Fläche stattfinden. Die Belastungen durch die intensive 
Ackernutzung entfallen zukünftig ebenfalls. 
 

7.2.4.2 Bodenversiegelung 
Die Versiegelung von Boden führt zu einem vollständigen Verlust sämtlicher ökologischer Boden-
funktionen. Eine Bodenversiegelung wird für den in Betonbauweise geplanten Deichverteidigungs-
weg und die Zu- und Überfahrten erfolgen. Eine Fläche von 1.760 m² wird vollständig versiegelt. 

Eine Teilversiegelung in Form von Schotterrasen findet für den Treibselräumweg und eine 
Fußwegzuführung auf einer Fläche von 1.340 m² statt.  

Da der Deichverteidigungsweg als Binnenberme in etwa halber Höhe des Deiches bzw. auf der 
Deichkrone geplant ist, werden von der Versiegelung schon durch Überschüttung beeinträchtigte 
Böden betroffen. Dennoch stellt die Versiegelung von Boden einen erheblichen Eingriff dar, da die 
Beeinträchtigungen des Bodens in ihrer Intensität noch über die durch Überschüttung verursachten 
negativen Auswirkungen hinausgehen. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Belastungsbereich 
Die Bodenversiegelung stellt eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Bodens nach § 14 
BNatSchG dar. Durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen besteht die Möglichkeit der 
Kompensation. Dabei ist eine Entsiegelung von Flächen als Ausgleichsmaßnahme zu bevorzugen. 
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7.2.5 Wasser 

7.2.5.1 Verlust von Überschwemmungsflächen 
Durch den Bau des Deiches kommt es gegenüber dem festgesetzten Überschwemmungsgebiet zu 
einem Verlust von 3,55 ha Überschwemmungsfläche. Es handelt sich im Wesentlichen um Flächen 
mit einer Geländehöhe zwischen 18,0 und 19,0 m NN, die nur sehr selten überflutet werden (und im 
Siedlungsbereich in der Regel durch Schutzmaßnahmen, wie Notdeiche, verhindert werden). 

Es ergibt sich aber die Verpflichtung Leib und Leben der Bürger und damit die Siedlungsflächen 
vor Hochwasser zu schützen. Durch den Deichbau auf der vorgesehenen Linie unmittelbar entlang 
des Siedlungsrandes erfolgt dieser Schutz ohne eine Beanspruchung naturnaher Überschwem-
mungsflächen. Lediglich durch die Standfläche des Deiches gehen in geringem Umfang begrenzt 
naturnahe Flächen verloren. 

Durch die Abgrabung von Boden für die Kleigewinnung im Überflutungsbereich werden im 
Gegenzug Flächen für eine häufigere Überflutung als Retentionsraum zur Verfügung stehen. Die 
Flächen liegen überwiegend in einer Höhenlage von 16,0 bis 18,0 m NN. Sie werden schon bisher 
fast alljährlich überflutet. Durch die Bodenabgrabung wird der Retentionsraum in diesem Bereich in 
der Größenordnung der Abgrabung erweitert, so dass sich ein Ausgleich gegenüber der Minderung 
von Überschwemmungsfläche durch den Deichbau ergibt. Die Größenordnung steht derzeit noch 
nicht fest und kann erst im Landschaftspflegerischen Begleitplan ermittelt werden. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Belastungsfreier Bereich 
Die Verringerung des Überschwemmungsgebietes findet lediglich im Siedlungsbereich sowie im 
Bereich des Deichkörpers statt und ist damit auf ein Minimum reduziert. Hier ist der Schutz von 
Leib und Leben der Bürger sowie der Sachwerte der Bürger höher einzuschätzen als der 
geringfügige Verlust von größtenteils überbauten Überschwemmungsflächen. 

Förderbereich 
Ein projektinterner Ausgleich von Retentionsraum findet durch die Bodenabgrabung ebenfalls im 
Überschwemmungsgebiet statt. 

7.2.5.2 Offenlegung von Grundwasser 
Durch den Bodenabbau für die Kleigewinnung wird Grundwasser offengelegt. Dadurch kommt es 
auf der betroffenen Fläche zu einer höheren Verdunstung. Des Weiteren ist mit einer potentiellen 
Gefährdung des Grundwassers zu rechnen, da dieses aufgrund der fehlenden Bodenschicht nicht 
mehr vor Schadstoffen aus der Atmosphäre geschützt wird.  

Im Bereich des vorgesehenen Standorts steht das Grundwasser bei etwa 1,0 bis 2,0 m unter Flur an, 
ist aber stark abhängig von den Wasserständen der direkt benachbarten Elbe. Die Offenlegung des 
Grundwassers führt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Wasser. Die Flächengröße 
des entstehenden Abgrabungsgewässers ist jedoch letztlich abhängig von der benötigten Menge an 
Bodenmaterial, über die derzeit noch nicht abschließend Klarheit besteht. Die aktuellen Planungen 
gehen von einer insgesamt erforderlichen Kleimenge von 10.000 m³ sowie 13.000 m² Sand aus.  

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Belastungsbereich 
Die Offenlegung des Grundwassers durch Bodenabgrabung stellt einen Eingriff nach § 14 
BNatSchG dar. Die Fläche befindet sich außerdem im Gebietsteil C des Biosphärenreservates. 
Vorgesehen ist im Rahmen der Kompensation die vollständige naturnahe Gestaltung der Abbau-
fläche und die zukünftige Zweckbestimmung Naturschutz. 

7.2.6 Klima/Luft 
Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima und Luft sind durch den Neubau des Deiches 
und den Bodenabbau nicht zu erwarten. 
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7.2.7 Landschaftsbild 

7.2.7.1 Verlust und Beeinträchtigung von Flächen mit bedeutenden Landschaftsbild-
 qualitäten  
Durch den Neubau des Deiches in einem Bereich mit naturnahen Flächen und hoher Bedeutung für 
die landschaftsbezogene Erholung wird unvermeidlich in das Landschaftsbild eingegriffen. Es 
werden Flächen beeinträchtigt, die in ihrer derzeitigen Ausprägung eine hohe Bedeutung für das 
Landschaftsbild haben. Flächen mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild sind dabei 
empfindlicher gegenüber den geplanten Eingriffen als Flächen mit geringerer Bedeutung. 

Die Deichlinie berührt Flächen mit sehr hoher Bedeutung für das Landschaftsbild. Sie stellt die 
Trennlinie zwischen Flächen mit sehr wertvollen Flächen für das Landschaftsbild außendeichs und 
weniger wertvollen Flächen binnendeichs dar. 

Die Intensität der Beeinträchtigung wird vor allem durch den Bau eines ca. 3,0 m über das 
bestehende Gelände aufragenden Dammbauwerks verursacht. Der Deich wird begrünt und fügt sich 
damit in gewissem Umfang in die Landschaft ein bzw. markiert zukünftig auffällig den 
Grenzbereich Siedlung/offene Landschaft. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird 
gleichwohl stattfinden. 

Veränderungen des Landschaftscharakters durch den Verlust einzelner Großgehölze werden 
gesondert unter 7.2.7.2 berücksichtigt. 

Im Bereich der geplanten Bodenentnahme wird sich dagegen zukünftig eine Aufwertung des 
Landschaftsbildes ergeben. Die aktuell vorhandene Ackerfläche mit geringer Bedeutung für das 
Landschaftsbild wird nach der naturnahen Herrichtung eine hohe Bedeutung aufweisen, wie die 
bereits vor einigen Jahren abgebauten Bereiche beweisen. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Belastungsbereich 
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Errichtung eines Deiches stellt einen Eingriff 
nach § 14 BNatSchG dar. Die Fläche befindet sich außerdem teilweise im Gebietsteil C des Bio-
sphärenreservates. Im Rahmen einer landschaftsgerechten Wiederherstellung oder Neugestaltung ist 
der Eingriff zu kompensieren. 

Förderbereich 
Im Bereich des Bodenabbaus wird es zukünftig zu einer Aufwertung des Landschaftsbildes durch 
die Entwicklung naturnaher Vegetationsbestände kommen. 
 

7.2.7.2 Verlust landschaftsprägender Strukturelemente  
Landschaftsprägende Strukturelemente sind insbesondere lineare und punktförmige Gehölzstruk-
turen, wie Baumreihen, Einzelbäume und die kleinen meist linearen Waldbestände im Vorland. 
Auch Geländekanten können bei entsprechender Wirkung auf das Landschaftsbild dazu zählen. 

Im Untersuchungsgebiet sind in erster Linie Gehölzstrukturen, fast ausschließlich im Siedlungs-
randbereich betroffen. Die betroffenen Bäume befinden sich mit geringen Ausnahmen auf den 
Privatgrundstücken. 

Der Verlust landschaftsprägender Strukturelemente hat erhebliche Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild und kann insbesondere den relativ gut eingegrünten Siedlungsbereich von Vietze öffnen 
und damit das Landschaftsbild beeinträchtigen. 

Folgende landschaftsprägende Gehölzstrukturen/Einzelgehölze gehen durch den Deichbau verloren: 

• 70 m Baumreihe aus Hybrid-Pappeln (>80 cm) und Flatter-Ulmen (ca. 50 cm) 
• 1 Hyprid-Pappel (>80 cm), außendeichs 
• 5 Stiel-Eichen (>20-50 cm), 2 Stiel Eichen (>50-80 cm) 
• 1 Esche (>20-50 cm) 
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• 1 Robinie (>20-50 cm) 
• 1 Birke (>0,20-50 cm) 
• 2 Berg-Ahorn (>20-50 cm) 
• 2 Kiefern (>20-50 cm) 

Im Bereich der Bodenentnahme wird eine Sal-Weide (>20-50 cm) beseitigt. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Belastungsbereich 
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch den Verlust von landschaftsprägenden Gehölz-
strukturen stellt einen Eingriff nach § 14 BNatSchG dar. Die Gehölze befinden sich zum geringeren 
Teil im Gebietsteil C des Biosphärenreservates. Im Rahmen einer landschaftsgerechten 
Wiederherstellung oder Neugestaltung ist der Eingriff zu kompensieren. 

7.2.8 Kultur- und Sachgüter 

7.2.8.1 Beeinträchtigung von Bodendenkmälern durch Flächeninanspruchnahme 
Für das Untersuchungsgebiet gibt es konkrete Hinweise auf archäologische Denkmäler. 
Baudenkmäler gibt es in Vietze nur entlang der Kapellenstraße. 

Baudenkmäler sind nicht durch die Baumaßnahme betroffen.  

Die bekannten archäologische Denkmäler sind ebenfalls nicht durch das Vorhaben berührt. Es 
besteht allerdings die Möglichkeit, dass im Rahmen der Erdbauarbeiten für den Deich genauso wie 
beim Bodenabbau weitere Funde entdeckt werden. 

In diesem Fall sind die Denkmalschutzbehörden zu informieren und es ist ausreichend Zeit für eine 
Dokumentation der Befunde vorzusehen. 

Bewertungsvorschlag der nachteiligen Umweltauswirkungen 
Vorsorgebereich 
Der möglichen Beeinträchtigung von Bodendenkmälern durch die Bauarbeiten bzw. den 
Bodenabbau ist durch eine denkmalpflegerische Begleitung der Baumaßnahmen bzw. (bei konkre-
ten Funden) eine ausreichende Zeit zur Dokumentation und zum Sichern der Funde zu begegnen. 
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7.3 Darstellung der zu Erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die 
 Umwelt in tabellarischer Form 
Nachfolgend werden zur besseren Veranschaulichung die Ergebnisse der Auswirkungsanalyse in 
Tabellen dargestellt. Dabei werden auch die Bewertungsvorschläge der Umweltauswirkungen 
dargestellt.  

Tabelle 40: Baubedingte Auswirkungen des Deichbaus auf die Umwelt 

Auswirkung Größenordnung Bewertung der 
Umweltauswirkungen 

Verlärmung von Flächen mit Wohnfunktion max. 6 Monate, max. 79,6 dB(A) in 20 m Abstand Vorsorgebereich 

Beeinträchtigung von Erholungsflächen durch Verlärmung max. 6 Monate, 55 dB(A) bis in 370 m Entfernung Vorsorgebereich 

Beunruhigung störempfindlicher Tierarten durch die 
Baumaßnahme und den Bodenabbau 

Biber/Fischotter: sehr gering 

Fledermäuse: sehr gering 

Brutvögel: gering durch Deichbau, mittel durch 
Bodenabbau 

Rastvögel: gering 

Amphibien: gering bis mittel 

Heuschrecken/Tagfalter: ohne 

Vorsorgebereich 

bzw.  

belastungsfreier Bereich 
(Tagfalter/Heuschrecken) 

Direkte Beeinträchtigung von Tieren und deren Habitaten 
durch die Baumaßnahme 

Abhängig vom Zeitpunkt.  

Individuenverluste von Kleintieren (Amphibien, 
Insekten) 

Artenschutzmaßnahmen für Fledermäuse und 
Brutvögel erforderlich (bauzeitl. Beschränkung) 

Vorsorgebereich 

 

Beeinträchtigung des Bodens im Bereich der 
Baustellenfläche 

sehr kleinflächig, nur auf unempfindliche 
Standorten, bevorzugt im Siedlungsbereich 

Vorsorgebereich 

Potenzielle Verunreinigungen des Grundwassers und von 
Oberflächengewässern durch umweltgefährdende Stoffe 

Nur im Havariefall oder vorsätzlich Vorsorgebereich 

Schadstoff- und Staubemissionen durch Baumaschinen räumlich und zeitlich begrenzt Vorsorgebereich 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch 
Baustellenflächen 

räumlich und zeitlich begrenzt Vorsorgebereich 

Beeinträchtigung von archäologischen Denkmälern durch 
Baustellenflächen und Bodenabbau 

sehr kleinflächig, bevorzugt im Siedlungsbereich Vorsorgebereich 

 

Tabelle 41: Anlagebedingte Auswirkungen des Deichbaus auf die Umwelt 

Auswirkung Größenordnung Bewertung der 
Umweltauswirkungen 

Inanspruchnahme von Flächen mit Bedeutung für die 
naturnahe Erholung 

sehr gering, Aufwertung durch Ausblick vom Deich Belastungsfreier Bereich 

Verlust von Biotopflächen durch Inanspruchnahme Gehölzbestände: 494 m² 

Wertstufe IV: 5877 m² 

Wertstufe III: 226 m² 

Wertstufe II: 4.512 m² 

Wertstufe I: 3.535 m² 

Zulässigkeitsgrenzbereich 
(FFH-LRT und gesetzl. 
geschützte Biotope) 

Vorsorgebereich  

(Biotoptypen der Wertstufen 
II und I) 

Inanspruchnahme von Tierlebensräumen Biber/Fischotter: ohne 

Fledermäuse: einzelne Gehölze mit Leit- und pot. 
Quartierfunktion 

Brutvögel: Weißstorchbrutplatz, Gehölze mit 
Nistfunktion, Revier der Feldlerche 

Rastvögel: Keine Flächenverluste, Gewinne durch 
Bodenentnahme 

Amphibien: geringer Flächenverlust von 
Sommerlebensraum 

Tagfalter/Heuschrecken: ohne 

 

Belastungsbereich 
(Fledermäuse, Brutvögel, 
Amphibien) 

Vorsorgebereich 
(Biber/Fischotter, Rastvögel, 
Tagfalter, Heuschrecken) 
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Auswirkung Größenordnung Bewertung der 
Umweltauswirkungen 

Bodenaufschüttung und Bodenabgrabung Bodenaufschüttung für den Deich: 1,44 ha 

Bodenabgrabung: max. 3,0 ha 

Belastungsbereich 

Bodenversiegelung  Vollversiegelung: 1.760 m² 

Teilversiegelung: 1.340 m² 

Belastungsbereich 

Verlust von Überschwemmungsfläche 3,55 ha. Fast vollständig selten überflutete 
Bereiche in der Siedlung. 

durch Bodenentnahme entsteht zusätzlicher 
Retentionsraum 

Belastungsfreier Bereich 
(Deichbau) 

Förderbereich (Bodenabbau) 

Offenlegung von Grundwasser Größenordnung aktuell noch unklar. Belastungsbereich 

Verlust und Beeinträchtigung von Flächen mit 
bedeutenden Landschaftsbildqualitäten 

Ca. 1,4 ha. Aufwertung im Bereich des 
Bodenabbaus 

Belastungsbereich 
(Deichbau) 

Förderbereich (Bodenabbau) 

Verlust landschaftsprägender Strukturelemente 70 m Baumreihe, 1 Baum >0,8 m BHD, 7 Bäume 
0,5 .0,8 m BHD, 4 Bäume 0,2 -0,5 m BHD, 2 
Sträucher 

Belastungsbereich 

Beeinträchtigung von Bodendenkmälern durch 
Flächeninanspruchnahme 

Nur potentielle Beeinträchtigung. Keine Funde im 
betroffenen Bereich bekannt. 

Vorsorgebereich 
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8 Mögliche risikomindernde Maßnahmen/ 
 Kompensationsmaßnahmen 

Die gesetzlich festgelegte Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung für Bauvorhaben soll 
in einem frühen Planungsstadium bereits die Vermeidung und Verminderung von Beeinträch-
tigungen auf  

1. Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt, 

2. Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 
3. Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 
4. die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Sachgütern 

bewirken. 

Das geplante Deichausbauvorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft nach § 14 
BNatSchG dar. Daher ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung anzuwenden. Diese regelt, 
dass vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sind. Beeinträch-
tigungen gelten auch als vermeidbar, wenn das mit dem Eingriff verfolgte Ziel auf andere schonen-
dere Weise an einem anderen Standort erreicht werden kann. 

Im gesonderten Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP), der Teil der Planfeststellungsunter-
lagen ist, wird die Eingriffsregelung für den speziellen Fall in Form der detaillierten Beschreibung 
von Eingriffen und der Planung konkreter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen abgearbeitet. 

Die für den Menschen bedeutenden Schutzgutfunktionen Wohnen sowie Kultur- und Sachgüter 
werden im Rahmen der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung jedoch nicht berücksichtigt. 

Die notwendigen Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) sollen zeitnah, 
funktionsbezogen und dauerhaft entwickelt werden. Sie sind endgültig und parzellenscharf im 
Landschaftspflegerischen Begleitplan in ihrem Umfang und Ausmaß zu ermitteln, zu beschreiben 
und darzustellen. 

8.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
Dem Vermeidungsgebot des Naturschutzgesetzes wird bereits durch die Erarbeitung der 
vorliegenden Umweltverträglichkeitsstudie entsprochen. Allerdings ist festzustellen, dass nach 
UVPG zusätzlich zu den Schutzgütern des Bundesnaturschutzgesetzes der Mensch sowie Kultur- 
und Sachgüter bei der Umweltverträglichkeitsprüfung zu beachten sind. 

Im Rahmen der Entwurfsplanung sind Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von 
Eingriffen vorzusehen, die die bauliche Gestaltung betreffen können oder durch begleitende 
Maßnahmen der Vermeidung/Minimierung von Beeinträchtigungen dienen. 

Im Rahmen der vorliegenden UVS und der Planung des Deiches wurden bereits Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen berücksichtigt, bzw. es zeigt sich, dass 
entsprechende Maßnahmen bei der Umsetzung zu berücksichtigen sind: 

− Bau des Deiches unmittelbar vor dem Siedlungsbereich zur Vermeidung von Flächenverlusten 
im Vorland. 

− Berücksichtigung von Privatgrundstücken bei der binnenseitigen Geländeangleichung/ Schutz-
streifen. Dadurch Vermeidung einer weiteren Ausdehnung des Bauwerks Richtung Elbe 

− Nutzung einer nahegelegenen Bodenentnahme für die Gewinnung des erforderlichen Lehm-
bodens. Dadurch ergeben sich sehr kurze Transportwege. 

− Vor-Kopf-Bauweise des Deiches zur Vermeidung von rein baubedingten Flächenbeeinträch-
tigungen 

− Bauzeitliche Beschränkung für die Zeit der Brut- und Setzzeit zwischen März und Juli 
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− Schutzmaßnahmen für Gehölzbestände nach DIN 18 920 und eindeutige Markierung von 
empfindlichen Ausschlussflächen (wertvolle Vegetationsbestände, Feuchtbereiche) während der 
Bauphase. Die Deichtrasse ist in der Begrenzung nach außen fest zu markieren, um baubedingte 
zusätzliche Flächeninanspruchnahmen auszuschließen. 

− Für Lagerplätze während der Bauphase sind ausschließlich Flächen mit geringer oder sehr 
geringer Bedeutung der Biotoptypen vorzugsweise im Siedlungsbereich zu nutzen. 

− Die für die Baumaßnahmen erforderliche Trasse ist bereits bis Ende Februar zu beräumen, um 
Ansiedlungen von Tierarten für das Jahr der Bauausführung zu verhindern. 

− Die Hochborde an der deichzugewandten Seite des Deichverteidigungsweges sind in Abständen 
von 25 m Absenkungen vorzusehen, die es Kleintieren ermöglichen, die Betonfahrbahn 
deichseitig zu verlassen. 

− Der öffentliche Verkehr ist auf dem Deichverteidigungsweg auszuschließen, dazu sind 
Schranken oder Poller vorzusehen. 

− Während der Bauphase ist die Bautrasse mit Schutzzäunen zu versehen, um unbeabsichtigte 
Individuenverluste von Kleintieren, wie Amphibien, Reptilien u.a. zu vermeiden. 

8.2 Auszugleichende erhebliche Beeinträchtigungen 
Die nachfolgend aufgelisteten anlagebedingten Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden, Wasser, 
Tiere und Pflanzen sowie Landschaftsbild sind nach dem Naturschutzgesetz im Rahmen von 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Die genauen Flächen und Größenordnungen 
sowie evtl. weitere Beeinträchtigungen sind im Landschaftspflegerischen Begleitplan zu ermitteln 
und darzustellen. 

− Verlust von Biotopflächen durch Inanspruchnahme 

− Inanspruchnahme von Tierlebensräumen 

− Bodenaufschüttung 

− Bodenversiegelung 

− Verlust von landschaftsprägenden Vegetations- und Strukturelementen 

Der Ausgleich der erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und 
des Landschaftsbildes hat insbesondere folgende Sachverhalte zu berücksichtigen (BREUER 2002): 

− die vom Eingriff betroffenen Funktionen und Werte, 

− die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

− der Ausgangszustand der Kompensationsflächen, 

− Risiken hinsichtlich des Maßnahmenerfolges, 

− Entwicklungszeiten und 

− die Mehrfachwirkung von Kompensationsmaßnahmen 

Die Kompensation soll im Landschaftspflegerischen Begleitplan nach dem folgenden Schema 
durchgeführt werden (angelehnt an BREUER 2002): 
Kompensationsgrundsätze 
Zerstörung oder erhebliche Beeinträchtigung von Biotoptypen der Wertstufen V, IV oder III: 

− Entwicklung möglichst der gleichen Biotoptypen in gleicher Ausprägung (Naturnähestufe) und 
auf gleicher Flächengröße erforderlich. Hierfür sind vorrangig Flächen mit Biotoptypen der 
Wertstufen II und I zu verwenden. Der Flächenbedarf vergrößert sich, wenn die betroffenen 
Biotoptypen mittelfristig (bis 25 Jahre) nicht wiederherstellbar sind. 
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Zerstörung oder erhebliche Beeinträchtigung von Lebensräumen gefährdeter Pflanzen- oder 
Tierarten (einschließlich für Gastvögel wertvoller Bereiche) 

− Über die Kompensationsgrundsätze für Biotoptypen hinausgehende Anforderungen können sich 
ergeben, wenn der Eingriff gefährdete Pflanzen- und Tierarten erheblich beeinträchtigt. Für 
gefährdete Arten müssen in der Regel die erforderlichen Kompensationsflächen mindestens der 
Größe des zerstörten oder sonst erheblich beeinträchtigten Lebensraumes entsprechen. Näheres 
wird im Fachbeitrag Artenschutz erläutert, dessen Maßnahmen in den LBP Eingang finden. 

 

Bodenversiegelung 

− Bei einer Versiegelung von Bereichen mit besonderen Werten von Böden sind für versiegelnde 
Oberflächenbeläge (Asphalt, Beton) im Verhältnis 1:1 Kompensationsmaßnahmen durchzufüh-
ren. Bei den übrigen Böden genügt ein Verhältnis von 1:0,5. Die Kompensationsmaßnahmen für 
erhebliche Beeinträchtigungen durch Bodenversiegelung sind auf den Kompensationsbedarf für 
das Schutzgut Arten und Biotope nicht anrechenbar.  

Es ist zu beachten, dass durch die Anlage des Deiches ein Biotoptyp mit einer mittleren Wertstufe 
entstehen wird (sonstiges mesophiles Grünland auf Deich, GMSd). Teilflächen werden versiegelt, 
z. B. für den Deichverteidigungsweg oder die Überfahrten. 
Durch die Aufwertung einer Fläche im Rahmen der Kompensation einer Schutzgutfunktion werden 
in der Regel gleichzeitig weitere Funktionen anderer Schutzgüter ebenfalls aufgewertet, so dass 
durch eine Maßnahme für mehrere Schutzgüter eine Kompensation erreicht werden kann 
(Ausnahme Versiegelung). Dies ist detailliert im Landschaftspflegerischen Begleitplan zu erläutern. 

8.3 Ausgleichsmaßnahmen 
Die Höhe der Ausgleichsmaßnahmen wird durch den Landschaftspflegerischen Begleitplan auf der 
Grundlage der Entwurfsplanung für den Deich in einer exakten Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 
bestimmt. Im Folgenden werden lediglich Empfehlungen für den Ausgleich erheblicher und 
nachhaltiger Beeinträchtigungen durch den Deichausbau gegeben. 

Es ist zu beachten, dass viele der in der Tabelle 40 und Tabelle 41 genannten Beeinträchtigungen 
die gleiche Fläche betreffen. Aufwertungen der Landschaft und der Biotoptypen durch Ausgleichs-
maßnahmen führen daher in den meisten Fällen auch zu Flächenaufwertungen in der Bedeutung für 
verschiedene Schutzgüter (z.B. Pflanzen, Tiere und Landschaftsbild). 

Für Ausgleichsmaßnahmen sollen vorrangig aktuell beeinträchtigte Flächen auf Standorten mit 
einem hohen Entwicklungspotential durchgeführt werden. Dafür bieten sich im Untersuchungsge-
biet folgende Flächen an, die den geforderten Funktionsbezug aufweisen: 

− Naturnahe Gestaltung der Auelehmentnahme mit Entwicklung günstiger Bedingungen für 
Amphibien und Brutvögel und der Folgenutzung Naturschutz, 

− Anlage einer Streuobstwiese aus gegionalen alten Obstsorten, 

− Zurückdrängung von Kiefernanflugwald auf wertvollen Offenlandflächen südlich Vietze, 

− Entwicklung von Sandmagerrasen auf sandigen Ackerstandorten des Höhbeck, 

− Möglicherweise Entsiegelung von nicht mehr benötigten Versiegelungsflächen in der Gemeinde 
Höhbeck oder der Samtgemeinde Gartow. 

8.4 Ersatzmaßnahmen 
Erhebliche Beeinträchtigungen, die nicht ausgeglichen werden können, müssen durch Ersatzmaß-
nahmen kompensiert werden. 

Nicht ausgleichbare erhebliche Beeinträchtigungen sind die Überschüttung und teilweise Versie-
gelung von Boden. Ersatzmaßnahmen für diese Beeinträchtigungen sollten in Verbindung mit den 
genannten Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. 
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9 Hinweise auf aufgetretene Schwierigkeiten bei der Zusammen-
 stel-lung der Unterlagen und auf bestehende Wissenslücken 

Allgemein ist anzumerken, dass sich die Genauigkeit der Biotoptypenkartierung am gewählten 
Maßstab orientiert.  

− Das Sommerhochwasser 2013 hat Auswirkungen auf Vegetation und Tierbestände auch ein 
Jahr nach der Überflutung. Die Überflutung ist zwar natürlichen Ursprungs, tritt aber nicht 
alljährlich auf, so dass 2014 für die Bestandserfassungen besondere Bedingungen herrschten, 
die von den üblicherweise auftretenden Bedingungen abweichen. Das betrifft z.B. die 
Artenzusammensetzung der länger überstauten Grünlandflächen und das auftreten von 
Heuschrecken. 

− Im Jahr 2014 gab es keine Überflutungen und die Gewässer der Bodenentnahme trockneten 
sehr früh aus. Die Bedingungen für die Erfassung der Amphibien waren daher untypisch. Es 
wurden deshalb auch Daten aus den Jahren vor 2014 verwendet. 

− Nicht alle Tierarten innerhalb des Planungsgebietes können erfasst werden. Die Auswahl der zu 
erfassende Arten wurde im Rahmen der Antragskonferenz nach § 5 UVPG festgelegt. Man 
konzentriert sich in der Regel auf recht gut untersuchte Indikatorarten. Dabei ist zu Bedenken, 
dass die Erhebung von Daten über eine Vegetationsperiode nur mehr oder weniger lückenhafte 
Informationen bietet, da witterungs-, wasserstands- und nutzungsbedingte Reaktionen der 
Tierpopulationen jahrweise stark wechseln können. Dazu kommen Populationszyklen, die von 
vielen weiteren Einflüssen abhängen können. Um die jahrweise wechselnden Bestandsgrößen 
der Tierpopulationen besser bewerten zu können, wurden alle verfügbaren Daten, in der Regel 
aus den letzten 10 Jahren, verwendet. Dazu wurden insbesondere die Daten aus den 
Erfassungsprogrammen des Landes Niedersachsen sowie von örtlichen Kartierern genutzt.  

− Bezüglich der Bodendenkmäler können nur die bekannten Fundorte berücksichtigt werden. Im 
Rahmen von Erdarbeiten können sich weitere Erkenntnisse ergeben. Dem Denkmalschutz sind 
in einem entsprechenden Fall Möglichkeiten zur Bergung/Dokumentation von Funden zu 
geben. 

− Viele Wechselwirkungen zwischen Tieren, Pflanzen und ihren Lebensräumen sowie Klima, 
Boden und Wasser sind noch nicht ausreichend geklärt. Insbesondere baubedingte 
Störwirkungen auf Tiere können nur mit größter Vorsicht prognostiziert werden. 
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Entscheidung der Kommission vom 7. Dezember 2004 gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur 
Verabschiedung der Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen 
biogeografischen Region (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004) 4031) (2004/798/EU), 
28.12.2004, ABl. EU, L 382, S. 22. 

Entscheidung der Kommission vom 13. November 2007 gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur 
Verabschiedung einer ersten aktualisierten Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in 
der kontinentalen biogeografischen Region (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2007) 5403), 
(2008/25/EG). 

1.2. Bundesrechtliche Regelungen: 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 

(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749). 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 4 
Absatz 100 des Gesetzes vom 07. August 2013 (BGBl. I S. 3154) 

16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) - 
Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036) geändert durch Art. 3 des 
Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBl. I S. 2146). 

32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (32. BImSchV): Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung, vom 29. August 2002 (BGBl I S. 3478), zuletzt geändert durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 08. November 2011 (BGBl. I S. 2178). 
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Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung) vom 
16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258 (896), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 
(BGBl. I S. 95). 

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm - TA Lärm ), vom 26. August 1998, (GMBl. Nr. 26/1998 S. 503). 

1.3. Niedersächsische Regelungen: 
Gesetz über das Biosphärenreservat „Niedersächsische Elbtalaue“ (NElbtBRG) vom 14.11.2002 (Nds. 

GVBl. S. 426). Zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 27.03.2014 (Nds. GVBl. S. 81). 

Niedersächsisches Deichgesetz (NDG) in der Fassung vom 23. Februar 2004 (Nds. GVBl. 2004, S. 83), 
zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 13.10.2011 (Nds. GVBl. S 353). 

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vom 30. Mai 1978 (Nds. GVBl. S. 517), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes 
vom 26. Mai 2011 (Nds. GVBl. S. 135). 

Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) In der Fassung vom 30. April 
2007 (Nds. GVBl. S. 179), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.02.2010 (Nds. GVBl S. 122). 

Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG), vom 21. März 2002 
(Nds. GVBl. S. 112), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 13. 10.2011 (Nds. GVBl. 
S. 353). 

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 19. Februar 
2010 (Nds. GVBl. S. 104). 

Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch § 
87 der NBauO vm 03.04. 2012 (Nds. GVBl S. 46). 

1.4. Normen und Richtlinien: 
DIN 18 005, Teil 1, Beiblatt 1, Ausgabe 1987-05 „Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; 

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“. 

DIN 18 920, Ausgabe 2002-08 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“. 

DIN 19 712, Ausgabe 1997-11, „Flussdeiche“. 

DIN ISO 9613-2 Ausgabe 1999-10 „Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: 
Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2:1996) 

 

 


